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Kurzfassung - Abstract 
Parken auf Rastanlagen mit Fahrzeugen und 
Fahrzeugkombinationen mit Übergröße  

Die Bundesregierung hat zum 01.01.2012 einen 
deutschlandweiten Feldversuch mit Lang-Lkw ge-
startet. Die dafür erforderliche verkehrsrechtliche 
Grundlage wurde durch die LkwÜberlStVAusnV 
gegeben. Diese Verordnung schreibt u.a. die wis-
senschaftliche Begleitung des Feldversuches 
durch die BASt vor. Gründe für den Feldversuch 
sind u. a. vermutete Auswirkungen durch die Lang-
Lkw auf die Verkehrssicherheit, den Verkehrsab-
lauf, die Verkehrsqualität und auf die geometrische 
Gestaltung der Verkehrsanlagen.  

In der vorliegenden Untersuchung sollten entwurfs-
technische Lösungsansätze für das Parken von 
Lang-Lkw auf Rastanlagen entwickelt und bewertet 
werden. Die Untersuchung beschränkt sich auf 
Rastanlagen im Zuge von Bundesfernstraßen.  

In den Untersuchungen wurde zwischen den Lang-
Lkw bis L = 17,80 m (Typ 1) und den Lang-Lkw bis 
L = 25,25 m differenziert. Die differenzierte Bewer-
tung beruht auf den Erkenntnissen, dass Typ 1 in 
Lkw-Parkstände passt. Die größeren Lang-Lkw mit 
bis zu L = 25,25 m passen nicht in die L = 21,96 m 
langen Schrägparkstände. Stellvertretend für die 
längeren Lang-Lkw wurde Typ 2 näher untersucht. 
Seine Schleppkurve ist vergleichsweise breit und 
sichert die Befahrbarkeit mit den übrigen Lang-Lkw 
auf einer Verkehrsanlage. Bei einer schlechten 
Befahrbarkeit der Verkehrsanlage mit Typ 2 wurde 
eine differenzierte Betrachtung mit den übrigen 
Lang-Lkw durchgeführt.  

Für die Untersuchung wurden verschiedene Fahr-
versuche durchgeführt, mit denen aber nicht alle 
Inhalte abgedeckt werden konnten. Aus diesem 
Grund wurden ergänzend Schleppkurven mit einer 
Simulationssoftware berechnet. Untersucht wurde 
auf Rastanlagen die Befahrbarkeit der Fahrgas-
sen, Verzweigungen, Parkstände für Großraum- 
und Schwertransporte (GST), Schrägparken mit 
Ummarkierungen, Längsparkstände, telematisches 
Parken, Umbau von Trenninseln und temporäre 
Parkstandfreigaben.  

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigten, dass 
es kurzfristig möglich ist für Lang-Lkw Parkstände 
zur Verfügung zu stellen. Auf Längsparkständen 
können Lang-Lkw ohne bauliche Anpassung par-
ken, wenn ausreichende Lücken vorhanden sind. 
Auch die temporäre abschnittsweise Freigabe von 
GST-Parkstreifen ist eine schnell umsetzbare Lö-
sung. Die übrigen Lösungsansätze sind je nach 
vorhandenen Gegebenheiten auf den Rastanlagen 
mit mehr oder weniger Aufwand verbunden. 

 

Aus baulicher Sicht können Parkmöglichkeiten für 
Lang-Lkw auch auf bestehenden Rastanlagen um-
gesetzt werden. Aus rechtlicher Sicht sollte eine 
eindeutige Verkehrsregelung für die neue Fahr-
zeugart Lang-Lkw (zwischen Lkw und GST) fest-
gelegt werden. Ein entsprechendes Zusatzzeichen 
ist dafür auch heute schon möglich.   

Die Untersuchung hat gezeigt, dass es verschie-
dene Ansätze zur Verbesserung der Parksituation 
von Lang-Lkw auf Rastanlagen gibt. Das als 
Problematik angeführte Parken mit Lang-Lkw ist 
jedoch als beherrschbar einzustufen, sofern die 
Anteile der Lang-Lkw am gesamten Straßengüter-
fernverkehr und der Parkbedarf der Lang-Lkw auf-
grund der im Feldversuch beobachteten recht kur-
zen Fahrtweiten gering bleiben. Der künftige zu-
sätzliche Parkstandbedarf für Lang-Lkw kann nur 
unter Realisierung solcher Maßnahmen (einzeln 
oder abgestuft als Maßnahmenkonzept) abgedeckt 
werden. 

 

Parking on rest areas by vehicles and vehicle 
combinations with outsize 

On January 1, 2012 the Federal Government 
launched a nationwide field trial with long heavy 
goods vehicles (HGV). This trial has different 
focuses based on a special traffic ordinance. This 
regulation requires a scientific monitoring for the 
field trial by the Federal Road Research Institute 
(BASt). Reasons for the field trial were to find the 
effects of long HGV on traffic safety, traffic flow, 
traffic quality and on the geometric design of traffic 
facilities which are caused by long heavy goods 
vehicles. 

The present study is intended to develop and 
evaluate technical solutions for parking of long 
trucks on rest areas. The study is limited to rest 
areas along federal highways.  

In the study it was differentiated between long 
HGV with 17,80 m (type 1) and long HGV with 
25,25 m. The differentiated rating was based on 
the knowledge that type 1 fits in standard parking 
stalls. The larger HGV with 25,25 m will not fit in 
the 21,96 m parking stalls. Representing the longer 
trucks type 2 was examined. Its drag curve is rela-
tively wide and ensures the navigability of other 
long HGV on a rest area. In case of a bad navi-
gability on rest areas with type 2 a differentiated 
analysis was carried out with the other long HGV. 

For the investigation of driving, tests were carried 
out, however not all information could be covered. 
For this reason, drag curves were also calculated 
with a simulation software. At the rest areas the 



 

navigability on driving lanes, junctions of driving 
lane, parking lanes of heavy duty trucks, parking in 
parking lanes of normal trucks, rebuilding of traffic 
islands and temporary parking on angle parking of 
cars were investigated. 

The results of the studies show that it is currently 
possible to provide parking spaces for long trucks. 
In parking lanes long trucks can park without 
structural adjustment if sufficient gaps are present. 
The temporary sections release of heavy duty 
trucks is a good solution. The other ap-proaches 
are connected, depending on the exis-ting condi-
tions in the rest areas with more or less expense.  

From a planning perspective, parking for long HGV 
can also be implemented on rest areas. From a 

legal perspective, a unique traffic regulation for the 
new vehicle class long trucks (between long HGV 
and heavy duty trucks) should be established. This 
sign is today available. 

The study has shown that there are different ap-
proaches to improve the parking situation of long 
HGV on rest areas. The parking with long HGV 
cited as a problem is however classified as mana-
geable. It is important that the  percentage of long 
HGV remain low and a small demand of parking 
lots is needed. The further new needs for long 
HGV can only be created under implementation of 
such activities (single or stepped concept). 
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1 Einleitung  

Seit einigen Jahren sind in mehreren europäischen 
Ländern verschiedene Kombinationen überlanger 
Lkw im Einsatz. Damit wird angestrebt, das trans-
portierbare Frachtvolumen je Lkw1 zu erhöhen, um 
in der Folge die Gesamtzahl von Lkw reduzieren 
zu können. 

In Deutschland wird zur Erprobung solcher über-
langer Lkw vom Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI) seit dem 1. Januar 
2012 ein bundesweiter Feldversuch durchgeführt. 
Für die Dauer von vorerst fünf Jahren können so-
mit Transport- und Logistikunternehmen Fahrzeu-
ge und Fahrzeugkombinationen bis zu einer Ge-
samtlänge von 25,25 m und einem zulässigen Ge-
samtgewicht von 40 t einsetzen. Im Vor- und Nach-
lauf des Kombinierten Ladungsverkehrs (KV) sind, 
wie auch für herkömmliche Lkw, zudem Bela-
dungen bis zu maximal 44 t erlaubt.  

Die Bundesregierung erhofft sich durch dieses 
Konzept auch eine effizientere Beförderung von 
sperrigen und voluminösen Gütern sowie eine 
Senkung der CO2-Emissionen im nationalen Stra-
ßengüterfernverkehr. Das Ladevolumen würde es 
theoretisch erlauben, drei konventionelle Lkw 
durch zwei Lang-Lkw zu ersetzen. Dieser theore-
tische Substitutionseffekt („aus 3 mach 2“) konnte 
durch die Empirie in den beiden Teilprojekten der 
wissenschaftlichen Begleitung, dem FE 89.0273 
und dem 89.0315 von RÖHLING u. a. bestätigt wer-
den. 

Der Feldversuch wird durch die Bundesanstalt für 
Straßenwesen (BASt) wissenschaftlich begleitet. 
Dafür wurde ein Gesamtkonzept für ein Untersu-
chungsprogramm entwickelt, das alle für Lang-Lkw 
relevanten Forschungsbereiche umfasst (z. B. 
Straßenbeanspruchung / Fahrbahnkonstruktionen, 
Fahrzeugrückhalteeinrichtungen, fahrgeometrische 
und fahrdynamische Auswirkungen, Verkehrssi-
cherheit, Verkehrsablauf). 

Dabei hat sich gezeigt, dass Lang-Lkw während 
der Fahrten zwar wenige Probleme auf ihren Fahr-
routen haben, allerdings sind auf den Rastanlagen 
die Parkstände für das Abstellen von Lang-Lkw zu 
einem großen Teil zu kurz. Deshalb sind im vorlie-
genden Teilprojekt Lösungsansätze zum Parken 
für Lang-Lkw zu untersuchen.  

Das Teilprojekt ist in das Gesamtkonzept der be-
gleitenden Untersuchungen zum Feldversuch 
integriert. So kann auf Erfahrungen aus anderen 
Teilprojekten (z. B. FE 89.0284 / 2013 und FE 

                                                      
1 Im Folgenden oftmals einfach als „Lkw“ bezeichnet. D.h. auch, 
dass mit dem Begriff „Lkw“ im Bericht nicht nur Solofahrzeuge, 
sondern auch Fahrzeugkombinationen bezeichnet werden. 

09.0180 / 2014 von LIPPOLD / SCHEMMEL) aufge-
baut werden (Berichte der Bundesanstalt für Stra-
ßenwesen Heft V 247 und V 250). Dort wurden be-
reits Erfahrungen mit dem Fahrverhalten und dem 
Parken gesammelt. Auf Besonderheiten von Lang-
Lkw und auf mögliche Untersuchungsmethoden 
wurde bei den o.g. Teilprojekten ausführlich einge-
gangen. Im Sinne eines eigenständigen geschlos-
senen Berichtes werden die für die hier vorlie-
gende Untersuchung maßgebenden Inhalte in ge-
straffter Form nochmals mit aufgenommen.  

Das vorliegende Teilprojekt bezieht sich auf  

- Technische Lösungsansätze zum Parken von 
Lang-Lkw im Speziellen und 

- das Parken von übergroßen Fahrzeugkombi-
nationen im Allgemeinen. 

Übergroße Fahrzeugkombinationen sind genehmi-
gungspflichtige Großraum- und Schwertransporte 
(GST). Für diese Fahrzeugkombinationen sind ei-
gene Parkstände (Längsparken) vorgesehen. Für 
das Parken von Lang-Lkw sind diese Sonderfläch-
en besonders geeignet. Jedoch gibt es wenige Er-
kenntnisse über die Auslastung der Parkstände. Im 
Teilprojekt soll daher das Parkverhalten der über-
großen Fahrzeugkombinationen ergänzend mit 
untersucht werden.  

Im Ergebnis der Untersuchung sollen der Platzbe-
darf von Lang-Lkw auf Rastanlagen erfasst und 
Lösungsansätze zum Parken erarbeitet werden. 
Als Randbedingung ist zu beachten, dass tech-
nische Lösungen nicht zu Kapazitätseinbußen der 
Parkstände für normale Lkw führen dürfen. Ver-
ringerungen der Parkstandanzahl unter Beachtung 
des Substitutionseffektes („aus 3 mach 2“) sind je-
doch zulässig. 
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2 Literaturanalyse

2.1 Gestaltung von Rastanlagen  

Im vorliegenden Projekt sollen technische Lö-
sungsansätze für das Parken von Lang-Lkw auf 
Rastanlagen abgeleitet werden. Für Fahrzeuge 
des Schwerverkehrs sind auf Rastanlagen eigene 
Bereiche vorgesehen (Bild 1). Lang-Lkw passen 
mit ihrer Gesamtlänge von bis zu L = 25,25 m nur 
eingeschränkt auf die Flächen der Rastanlagen. 
Die Gestaltung von Rastanlagen ist aus diesem 
Grund ein wichtiger Ausgangspunkt für dieses Teil-
projekt. 

Rastanlagen werden nach den „Empfehlungen für 
Rastanlagen an Straßen“ (ERS 2011) geplant. Zu 
den Bestandteilen (Bild 1) gehören: 

- der Anschluss an die Hauptfahrbahn (planfrei 
bzw. plangleich), 

- die Zufahrt, Durchfahrt und Abfahrt, 

- die Fahrgassen mit und ohne angrenzende 
Parkflächen, 

- die Parkflächen (Parkbuchten und Parkstrei-
fen), 

- die Gehwege, 

- die befestigten oder unbefestigten Trennflä-
chen (Seitentrennstreifen zur Hauptfahrbahn, 
Trennstreifen zwischen Parkreihen, Trennin-
seln, Zwischeninseln in Parkreihen) sowie 

- die Flächen zur Erholung und zur Einbindung 
der Rastanlage in den Landschaftsraum (Frei-
flächen). 

Rastanlagen werden vorwiegend an Autobahnen 
und Bundesstraßen angeordnet. Entlang von Bun-
desautobahnen gibt es bewirtschaftete und unbe-
wirtschaftete Rastanlagen. An Bundesstraßen sind 
Rastanlagen nicht bewirtschaftet.  

 

 
Bild 1: Beispiel für Tank- und Rastanalgen mit Parkständen für Fahrzeuge des Schwerverkehrs - rote Einfärbung (FGSV 2011) 

Die Größe der Rastanlagen ergibt sich aus der be-
rechneten Mindestkapazität an Parkständen für 
Pkw und Lkw. Auf unbewirtschafteten Rastanlagen 
soll eine Obergrenze von 30 Parkständen für Pkw 
und 50 Parkständen für Lkw eingehalten werden. 
Anhand eines regressionsanalytischen Ansatzes 
können die benötigten Parkstandanzahlen für Lkw 
nach den ERS berechnet werden.  

Der Abstand von Rastanlagen untereinander ist in 
einem regelmäßigen Raster festgelegt. Der Regel-
abstand bewirtschafteter Anlagen (mit größeren 
Parkstandanzahlen) liegt zwischen 60 und 80 km. 
Zwischen bewirtschafteten Rastanlagen sind unbe-
wirtschaftete Rastanlagen (PWC-Anlagen) ange-
ordnet. Bewirtschaftete Rastanlagen können ne-
ben Tank- und Raststätten auch mit weiteren Ne-
benanlagen ausgestattet sein. Auf bewirtschafte-
ten Rastanlagen sind die Funktionen „Tanken, Par-
ken, Rasten“ immer hintereinander angeordnet. 
Tankstellen sollen deshalb immer zu Beginn einer 

Rastanlage platziert sein. Gebäude sind auf Rast-
anlagen nicht an Durchfahrten oder zügig befah-
renen Fahrgassen angeordnet.  

Durch festgelegte Flächenaufteilungen ergibt sich 
ein typisches Gesamtbild der Rastanlagen. In den 
ERS sind deshalb Planungsbeispiele als Anhang 
enthalten. Auf Tank- und Rastanlagen werden 
Parkstände für den Schwerverkehr im Allgemeinen 
als Schrägparkstände angeordnet (ERS, FGSV 
2011). Neben Schrägparkständen können außer-
dem Längsparkstände für konventionelle Lkw und 
überlange Sondertransporte (Parkstände für GST 
B = 4,50 m) angeordnet werden. Solche Parkstän-
de eignen sich vor allem zur Nutzung von Rest-
flächen (in Randbereichen). Bei Schrägaufstel-
lungen betragen die Breite der Fahrgassen nach 
den ERS B = 6,50 m (Schrägaufstellung = 45°) 
und die Parkstandtiefe T = 21,96 m (Tab. 1).  
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Tab. 1: Abmessung von Parkständen (FGSV 2011) 

Vergleich der Regelwerke 

Die ERS sind erst seit 2011 das maßgebliche Re-
gelwerk für die Gestaltung von Rastanlagen in 
Deutschland. Der überwiegende Teil der im Netz 
vorhandenen Rastanlagen ist nach älteren Richt-
linien geplant worden.  

Die ersten Richtlinien der FGSV zur Gestaltung 
von Rastanlagen waren die "Richtlinien für die 
Anlage von Rastplätzen an Straßen und Auto-
bahnen" von 1960 (FGSV, 1960). Diese Richtlini-
en waren weniger ein technisches Regelwerk als 
vielmehr eine Anleitung für die optische und land-
schaftliche Gestaltung von Rastanlagen.  

Die Grundgeometrie für Rastanlagen bestand aus 
einem Durchfahrstreifen (D), Parkstreifen (P) und 
Steig (St) (Bild 2). Zwischen der Fahrbahn der 
Straße oder Autobahn (F) und dem Durchfahrstrei-
fen wird ein Trennstreifen mit einer Breite von B = 
6,00 – 20,00 m angeordnet. Die Winkel der Ab-
zweigung Aus- und Einmündung in die Hauptfahr-
bahn sollen im Bereich von B = 7,00 – 20,00°m lie-
gen. Die Breite des Durchfahrstreifens sollte B = 
4,00 m betragen.  
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Tab. 2: Gegenüberstellung der Entwurfsparameter von alten und neuen Regelwerken für die Rastanlagengestaltung - Fahr-
wege 

Richtlinie RR, 1960 RR1, 1981 VHRR, 1999 ERS, 2011 

Zu- und Abfahrten 

Regelwerk - RAL-K-2 RAL-K-2 
RAA (Rampen 
planfreier KP)) 

Entwurfsgeschwindigkeit 
[km/h] 

- - 50-60 (40)1) 50 

Breite [m] 4,00 6,002 5,502) 5,502) 

Durchfahrten 
Breite [m] 4,00 6,50 5,50 / 6,503) 5,50 / 6,503) 
Trennflächen/Seiten-
trennstreifen Breite [m] 

6 - 20 7,50 10,00 7,50 

Fahrgassen 
Fahrgassenbreiten ohne Parkstände 

für Pkw [m] 4,00 6,50 4,50 4,50 
für Lkw, Busse, Pkw mit 
Anhänger und 
Wohnmobile [m] 

4,00 6,50 5,50 5,50 

Fahrgassenbreiten mit Parkständen 
ausschließlich für Pkw [m] 4,00 6,50 4,50 4,50 
für Pkw, jedoch mit 
durchfahrenden Bussen, 
Pkw mit Anhänger und 
Wohnmobile [m] 

4,00 6,50 5,50 5,50 

für Lkw, Busse, Pkw mit 
Anhänger und 
Wohnmobile [m] 

4,00 6,50 6,50 6,50 

Fahrgassenausrundungen 
für Pkw befahrene 
Fahrgassen Rmin [m] 

- - 6,00 7,50 (6,00)4) 

für von Lkw, Bussen und 
Pkw mit Anhänger 
befahrene Fahrgassen 
Rmin [m] 

- - 15 17,50 (15,00)4) 
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Tab. 3: Gegenüberstellung der Entwurfsparameter von alten und neuen Regelwerken für die Rastanlagengestaltung - Park-
flächen 

Parkflächen 
Längsaufstellung 

Pkw 
Parkstandbreite [m] 2,50 2,30 2,50 2,50 
Parkstandlänge [m] - 5,75 6,00 6,00 

  RR, 1960 RR1, 1981 VHRR, 1999 ERS, 2011 
Pkw mit Anhänger, Busse, Lkw 

Parkstandbreite [m] 2,50 3,00 3,50 3,50 
Parkstandlänge [m] - 22,005) 25,005) (20,00)5) 6) 25,005) 

Schrägaufstellung (50 gon) 
Pkw 

Parkstandbreite [m] 2,30 2,30 2,50 2,50 
Parkstandtiefe [m] 4,00 - 5,50 5,50 
Parkstandlänge [m] - 5,50 5,28 5,28 

Pkw mit Anhänger 
Parkstandbreite [m] - 3,50 3,50 3,50 
Parkstandtiefe [m] - 18,00 14,00 14,00 
Parkstandlänge [m] - 21,96 16,30 16,30 

Busse 
Parkstandbreite [m] - 3,50 4,00 4,00 
Parkstandtiefe [m] - 18,00 14,00 14,00 
Parkstandlänge [m] - 21,96 15,80 15,80 

Lkw 
Parkstandbreite [m] - 3,50 3,50 3,50 
Parkstandtiefe [m] - 18,00 18,00 18,00 
Parkstandlänge [m] - 21,96 21,96 21,96 

Senkrechtaufstellung 
Pkw 

Parkstandbreite [m] 3,00/4,007) 2,30 - - 

Parkstandlänge [m] - 5,50 - - 

1) im Ausnahmefall 
2) einschließlich Randstreifen 
3) bei Durchfahrten mit angrenzenden Parkständen 
4) bei beengten Platzverhältnissen 
5) Durchschnittswert ohne Markierung 
6) Busse und Pkw mit Anhänger 
7) 3,00 m bei einer geöffneten Wagentür, 4,00 m bei zwei geöffneten Wagentüren 
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2.2 Auslastung von Rastanlagen 

Die Verfügbarkeit und Nachfrage von Parkständen 
auf deutschen Tank- und Rastanlagen wurde erst-
mals 2008 umfassend untersucht (IRZIK, 2008). 
Dazu gehörten Parkplatzkapazitäten, Auslastung 
sowie regelwidrig abgestellte Lkw (in Aus- und Ein-
fahrten oder in Fahrgassen). Die Erhebungen er-
gaben, dass zum damaligen Zeitpunkt im Bundes-
gebiet rund 46.400 Parkstände vorhanden waren. 
Gezählt wurde auf: 

- unbewirtschafteten Rastanlagen, 

- bewirtschafteten Rastanlagen, 

- privaten Autohöfen und  

- sonstigen Parkständen abseits der Autobahn. 

Zum Erhebungszeitpunkt wurde darüber hinaus 
eine Nachfrage von zusätzlichen 14.200 Park-
ständen gezählt (IRZIK U. A. 2008). Im April 2013 
wurde vom BMVBS erneut eine flächendeckende 
Erhebung beauftragt. Das diesmal vorhandene An-
gebot hat sich gegenüber 2008 auf 60.400 Park-
stände erhöht. Trotz der gegenüber 2008 erhöhten 
Kapazität wurde ein zusätzlicher Bedarf von 
11.000 Parkständen festgestellt (KATHMANN U. A. 
2013). Die Untersuchungen zeigen, dass der Park-
raum für Lkw auf Strecken mit hohem Verkehrsauf-
kommen stark nachgefragt wird.  

2.3 Neue Lösungsansätze 

Aus verschiedenen Gründen ist eine kurzfristige 
Verbesserung der bestehenden Kapazitätsengpäs-
se nicht realistisch. Deshalb sind weiterhin Über-
belegungen der Rastanlagen zu erwarten. Zudem 
entstehen Parksuchverkehre im nachgeordneten 
Netz. Neben dem Neu-, Um- und Ausbau von 
Rastanlagen auf Bundesautobahnen wird aber 
durch folgende Ansätze versucht, die Parkstand-
nachfrage zukünftiger zugelassener Lang-Lkw zu 
bedienen: 

- temporäre Umnutzung von Pkw-Parkflächen, 

- effiziente Ausnutzung von Parkflächen (Tele-
matik),  

- neue Parkkonzepte (Kolonnenparken und 
Kompaktparken), 

- Aufgabenübertragung an private Investoren 
zum Bau von Rastanlagen neben der Auto-
bahn (Autohöfe) und 

- Umnutzung von GST-Parkständen 

 

Temporäre Umnutzung 

Die temporäre Umnutzung soll das Parken von 
Lkw auf Pkw-Parkständen erlauben. Die Mischnut-
zung von Parkständen als neuer Planungsansatz 
ist in den ERS verankert. Fahrgeometrisch werden 
für den Platzbedarf eines Lkw-Parkstandes sieben 
Pkw-Parkstände angenommen (BMVI 2015).  

In der Literatur gibt es noch keine Untersuchungen 
zum Parken von Lang-Lkw bei temporärer Park-
standfreigabe. Einschränkungen für die Befahrbar-
keit mit Lang-Lkw können durch Trenninseln (nach 
ERS alle 8 bis 10 Parkstände) entstehen. Außer-
dem sind bei beidseitigen Schrägaufstellungen von 
Pkw-Parkständen schmalere Fahrgassen (B = 
4,50 m statt 6,50 m) angeordnet. Ebenso haben 
bei sonst reinem Pkw-Verkehr Fahrgassen einen 
Kurveninnenradius von minimal R = 7,50 m statt 
R = 17,50 m (ERS 2011). 

 
Bild 4: Beschilderung für die                                      

nächtliche Nutzung                                                   
von Pkw-Parkständen                                                
für Lkw (BMVI 2015) 

 

Telematiklösungen 

Durch die Zählungen ist bekannt, dass die vorhan-
denen Parkstandkapazitäten nicht immer optimal 
genutzt werden können, da den Fahrern und Un-
ternehmen keine Informationen über aktuelle Bele-
gungen und freie Kapazitäten vorliegen. Befra-
gungen an Rastanlagen haben ergeben, dass 
zwar die Lenk- und Ruhezeiten das maßgebende 
Kriterium für das Ansteuern eines Rastplatzes dar-
stellen, zum Zeitpunkt des Parkens aber noch 
durchschnittlich 45 min Lenkzeit zur Verfügung 
stehen (BERGT U.A. 2008). Diese könnten bei Über-
füllung für das Anfahren einer benachbarten An-
lage mit freien Kapazitäten verwendet werden. 
Umgekehrt ist auch das Anhalten vor dem Ablauf 
der erlaubten Lenkzeit möglich, wenn vorauslie-
gende Anlagen als überlastet ausgewiesen wer-
den. Untersuchungen von LEDERER (2009) haben 
gezeigt, dass die Auslastung der Rastanlagen in-
nerhalb eines Streckenzuges oft sehr unterschied-
lich ist. Stellplatzinformationssysteme können so-
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Parkstände neben den Autobahnen 

Grundsätzlich sollte der Lkw-Parkbedarf vorrangig 
durch staatliche Baumaßnahmen gedeckt werden. 
Durch die Einbindung privater Investoren können 
zusätzliche Lkw-Parkkapazitäten jedoch schneller 
realisiert werden. Wird bei einer streckenbezogen-
en Bedarfsanalyse festgestellt, dass der Neu-, Um- 
und Ausbau an der Autobahn nicht gewährleistet 
werden kann, sollen ähnlich einer Überlauffunktion 
ergänzende Parkmöglichkeiten geschaffen wer-
den.  

 
Bild 8: Pilotstrecken zur Ausschreibung von Rasthöfen 

(BMVI 2015 b)  

Nach einer Ausschreibung sollen die privaten Inve-
storen selbstständig Grundstücke suchen und ein 
Konzept für die Machbarkeit zur Prüfung vorlegen. 
Die Straßenbauverwaltung beschränkt sich auf die 
Vorgabe der Quantität, Qualität und Lage der 
Rasthöfe (Bild 8). Durch den Neubau von Rast-
höfen kann der Platzbedarf von Lang-Lkw bereits 
in der Planungsphase berücksichtigt werden. Da-
durch ist die Anordnung von Lang-Lkw-Parkstän-
den wesentlich leichter umzusetzen. Über die 
Durchführung von Pilotvorhaben zur Nutzung von 
Flächen neben den BAB unter Einbeziehung 
privater Investoren wird voraussichtlich Anfang 
2017 entschieden (IRZIK, 2016). 

2.4 GST-Parkstände  

Unter GST sind Fahrzeuge und Fahrzeugkombina-
tionen zu verstehen, deren Abmessungen, Achs-
lasten oder Gesamtgewichte die nach den §§ 32 
und 34 StVZO zulässigen Grenzen überschreiten. 
Sollen diese Fahrzeuge am Straßenverkehr teil-
nehmen, so bedürfen sie einer Ausnahmegeneh-
migung nach § 70 StVZO (RGST, 2013). Für GST 
stehen auf Rastanlagen eigene Parkstände zur 
Verfügung. Deren Eignung für Lang-Lkw ist im 
Projekt mit zu überprüfen.  

Aufgrund ihrer größeren Breite und Länge können 
Parkstände für GST eine Alternative für Lang-Lkw 
sein. Eine Auswertung der vorhandenen Daten aus 

der Parkstanderhebung von KATHMANN (2013) 
zeigt, dass an rund 300 der betrachteten 2.218 
Tank- und Rastanlagen Parkstände für GST vor-
handen sind. Diese wiesen insgesamt eine Durch-
schnittslänge von rund L = 139 m auf. Nach den 
ERS sind GST-Parkstände vor allem auf bewirt-
schafteten Rastanlagen vorzusehen. Sie sollen 
immer in einer Durchfahrt zwischen Ein- und Aus-
fahrt liegen. 

Die Fachliteratur enthält keine Informationen über 
die Auslastung der GST-Parkstände (Zählungen 
vergleichbar IRZIK, 2008 und KATHMANN, 2013). 
Aus diesem Grund ist eine Untersuchung der 
Auslastung noch erforderlich.  

 

Erlaubnisverfahren 

Um die Antragsstellung von GST zu erleichtern, 
wurde im Jahr 2007 das VEMAGS („Verfahrens-
management für Großraum- und Schwertranspor-
te“) eingeführt. Bei VEMAGS handelt es sich um 
ein Webportal, bei dem der Antragsteller einen Ge-
nehmigungsantrag nach §§ 29, 46 StVO über eine 
Website an seine zuständige Behörde richtet und 
dieser von dort weiter verteilt wird (Bild 9). Im Zeit-
raum 2007 bis 2013 wurden von über 9.500 An-
tragsstellern bundesweit mehr als 1.355.000 Anträ-
ge über VEMAGS gestellt und von den über 1.400 
zuständigen Behörden bearbeitet (VEMAGS, 
2015). 

Neben der Antragstellung über das VEMAGS-
Portal werden parallel auch weiterhin Anträge per 
FAX, Papier, E-Mail oder Formular bei den Erlaub-
nis- und Genehmigungsbehörden (ca. 640 Stellen 
in Deutschland) eingereicht. Das ist nötig, weil 
nicht alle zuständigen Erlaubnis-, Genehmigungs-
behörden und Spediteure an VEMAGS teilneh-
men. Eine Verknüpfung der analog beantragten 
Fahrten zu VEMAGS ist nicht möglich (ECKHARDT, 
2015).  

 

In der Ausnahmegenehmigung ist geregelt, zu wel-
chen Zeiten die GST das Straßennetz nutzen dür-
fen. Während der Ferien ist beispielsweise die Be-
nutzung bestimmter Bundesautobahnen grund-
sätzlich ausgeschlossen. Bei Fahrzeugen und 
Fahrzeugkombination mit einer Breite B = 3,20 m 
wird meist die verkehrsarme Fahrzeit genehmigt. 
In den verkehrsstarken Zeiten (06:00-08:30 und 
15:30-19:00 Uhr) werden Transporte nicht geneh-
migt.  Transporte, die über diese Breiten hinausge-
hen, werden in den Nachtstunden zwischen 22:00 
und 06:00 Uhr durchgeführt. 
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Die Begleitung ist erforderlich, wenn Transporte 
über L = 27,00 m lang sind oder die Fahrzeugbrei-
ten aus Tab. 4 auf Autobahnen und Landstraßen 
überschreiten. Weitere Gründe sind die lichte Hö-
he (D < 0,10 m) oder erhebliche Beeinflussungen 
des Verkehrs (Brückenüberquerung mit Sperrung 
des Gegenverkehrs). 

Die Begleitung mit polizeilichen Fahrzeugen ist bei 
Überschreitungen der in Tab. 5 zusammengefas-
sten Fahrzeugbreiten vorgeschrieben. Dazu zäh-
len auch Transporte mit weitreichenden Strecken-
sperrungen.  

Tab. 4: Erfordernis private Begleitfahrzeuge bei GST (VWV-
STVO 2015) 

 Autobahn Landstraße 

BAB mit 
Seitenstreifen 

B ≥ 4,50 m -

BAB ohne 
Seitenstreifen 

B ≥ 4,00 m -

Landstraßen - B ≥ 3,00 m

Tab. 5: Erfordernis polizeilicher Begleitfahrzeuge bei GST 
(VWV-STVO 2015) 

 Autobahn Landstraße 

BAB mit 
Seitenstreifen 

B ≥ 5,50 m -

BAB ohne 
Seitenstreifen 

B ≥ 4,50 m -

Landstraßen - B ≥ 3,50 m

Fahrer von GST unterliegen den Lenk- und Ruhe-
zeitregelungen gemäß Fahrpersonalverordnung 
(FPERV, 2015). Die in VEMAGS festgehaltenen 
Routen enthalten keine Rastpunkte. In der Regel 
werden Lenkpausen durch Fahrpersonalwechsel 
umgangen oder auf kurzfristig angefahrenen GST-
Parkstreifen eingelegt.  

 

Statistik 

Die Beantragung von Transporten wird wie be-
schrieben nicht zu 100 % elektronisch abgewickelt. 
Außerdem ist die Dunkelziffer tatsächlich durchge-
führter Fahrten durch Dauergenehmigungen oder 
mehrfach beantragte Routen nicht abschätzbar. 

In den Untersuchungen von IRZIK (2008) und KATH-
MANN U. A. (2013) wurden Parkflächen für GST 
hinsichtlich vorhandener Länge und möglicher 
Mischnutzung für Lkw erhoben. Allerdings wurden 
GST-Fahrzeuge nicht gezählt.  

2.5 Konzept der Lang-Lkw 

Das Konzept der Lang-Lkw (Rechtsgrundlage, 
Streckennetz und Fahrverhalten) wurde in den 
Berichten von LIPPOLD / SCHEMMEL (2013 und 
2014) zusammengefasst. Zur Übersicht sollen im 
folgenden Abschnitt lediglich die am Großversuch 
teilnehmenden Lang-Lkw vorgestellt werden. 

- Typ 1 - Sattelkraftfahrzeug mit bis zu 17,80 m 
 (Bild 11), 

- Typ 2 - Sattelkraftfahrzeug mit Zentralachs-
 anhänger bis zu 25,25 m (Bild 12), 

- Typ 3 - Lastkraftwagen mit Untersetzachse 
 und Sattelanhänger bis zu 25,25 m 
 (Bild 13), 

- Typ 4 - Sattelkraftfahrzeug mit einem weiteren 
 Sattelanhänger bis zu 25,25 m          
 (Bild 14), 

- Typ 5 - Lastkraftwagen mit einem Anhänger 
 bis zu 24,00 m (Bild 15). 

 

Typ 1  

Lang-Lkw vom Typ 1 bestehen aus einer Sattel-
zugmaschine, mit einem verlängerten Sattelan-
hänger (auch „Euro Trailer“ genannt). Das zuläs-
sige Höchstmaß für dieses überlange Sattelkraft-
fahrzeug beträgt L = 17,80 m. Hierbei ergibt sich 
eine Verlängerung des Fahrzeughecks um einen 
Meter hinter dem Dreiachsaggregat und L = 0,3 m 
vor dem Königsbolzen. Das verlängerte Sattelkraft-
fahrzeug bietet den gleichen Palettenstauraum wie 
ein konventioneller Gliederzug (L = 18,75 m), ist 
aber rund einen Meter kürzer. Das soll sich positiv 
auf die Infrastruktur und die Verkehrssicherheit, 
etwa bei Überholvorgängen, auswirken (KOEGEL 
2013). 

 
Bild 11:  Lang-Lkw Typ 1 

 

 

 



18 

 

Typ 2  

Die zweite Fahrzeugkombination besteht aus ei-
nem Sattelkraftfahrzeug mit einem angehängten 
Tandemachsanhänger (Bild 12). Die Achsen des 
Anhängers sind zentral in der Mitte angeordnet. 
Dabei gibt es in Abhängigkeit von der Achslast 
Ausführungen mit einer, zwei oder drei Achsen. 
Die Richtlinie 96/53/EG sieht aber nach dem 
modularen Konzept nur zwei oder drei Achsen vor. 
Insofern dürfen nur diese an den Lang-Lkw 
angehängt werden. In der Praxis hat sich gezeigt, 
dass am häufigsten ein zweiachsiger Anhänger 
eingesetzt wird. In der Regel sind beide Achsen 
starr. Vereinzelt gibt es Modifikationen, bei denen 
die Vorderachse gelenkt werden kann. Durch die 
Anordnung der Achsen entsteht ein zentraler 
Rotationspunkt. Der Tandemachsanhänger hat 
damit eine gute Wendigkeit. 

 
Bild 12: Lang-Lkw Typ 2 

 

Typ 3  

Das im Feldversuch am häufigsten vertretene 
Fahrzeugkonzept ist der Typ 3 (Bild 13). Die Ver-
bindung zwischen Lastkraftwagen und Sattelan-
hänger geschieht mittels Untersetzachse (Dolly). 
Bei Typ 3 können gelenkte und ungelenkte Dollys 
vorkommen. Um bei ungelenktem Dolly die Kur-
venlaufeigenschaften zu verbessern, werden Lenk-
achsen eingesetzt.  

 
Bild 13:  Lang-Lkw Typ 3 

 

 

 

 

Typ 4  

Typ 4 ist eine Kombination aus zwei Sattelan-
hängern (Bild 14). Dabei zieht eine Sattelzug-
maschine einen Sattelanhänger, der eine Sattel-
kupplung für einen zweiten Sattelanhänger hat. 
Diese Variante („B-Double“) kommt vor allem in 
Kanada, Australien, den USA, Schweden und 
Finnland zum Einsatz. In Kanada kommen solche 
Kombinationen als "queen city triples" mit einem 
zusätzlich gezogenen Sattelanhänger (mit Unter-
setzachse) zum Einsatz (U.S. DEPARTMENT OF 

ENERGY 2006, COUNCIL OF MINISTERS OF TRANS-
PORTATION AND HIGHWAY SAFETY 2011, BUNDESVER-
BAND GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL, DIENSTLEI-
STUNGEN E.V. 2006). Im Feldversuch in Deutsch-
land wird diese Fahrzeugkombination nur selten 
eingesetzt, sie spielt eher eine untergeordnete Rol-
le. In Norwegen wird diese Bauform offensichtlich 
im Vergleich zu Typ 2 und Typ 3 häufiger verwen-
det (EIDHAMMER 2009). Die Fahrzeuglängen waren 
in Deutschland und in Norwegen identisch. 
(ANDERSEN 2009). Diese Fahrzeugkombination 
wurde wie Typ 2 und 3 auch im niederländischen 
Feldversuch erprobt (ARTS 2010). 

 
Bild 14:  Lang-Lkw Typ 4 

 

Typ 5*  

Typ 5 ist ein Motorwagen mit Anhänger (Bild 15). 
Diese Fahrzeugkombination unterscheidet sich 
von einem herkömmlichen Gliederzug nur durch 
die Länge. In Kanada sind diese Fahrzeuge als 
„Pony Trailer Combination“ oder „Full Trailer 
Combination“ mit Längen von bis zu 23 m bekannt 
(Council of Ministers of Transportation and High-
way Safety 2011). Im deutschen Feldversuch darf 
diese Fahrzeugkombination eine Gesamtlänge von 
bis zu L = 24,0 m haben. Die bisher am Versuch 
teilnehmenden Fahrzeugkombinationen erreichten 
durch ihre Einsatzbestimmung nur eine Länge von 
23 m. 24 m lange Fahrzeuge kamen im deutschen 
Feldversuch bisher nicht vor. Aus diesem Grund 
wird im weiteren Verlauf des Berichtes nur von Typ 
5* gesprochen, um die spezifische Fahrzeuglänge 
zu berücksichtigen. 
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Bild 15:  Lang-Lkw Typ 5* 

2.6 Parken von Lang-Lkw 

Eine Literaturanalyse zum Parken von Lang-Lkw 
wurde bereits im Teilprojekt FE 09.0180 von LIP-
POLD / SCHEMMEL (2013) durchgeführt, auf die an 
dieser Stelle verwiesen wird.  

Bei LIPPOLD / SCHEMMEL (2013) wurde nachgewie-
sen, dass bis auf Typ 1 Lang-Lkw mit einer Länge 
von bis zu L = 25,25 m nicht in herkömmliche 
Schrägparkstände passen (Bild 16). 

 
Bild 16: Große Schleppkurvenbreiten beim Einparken – Typ 

2 (LIPPOLD / SCHEMMEL 2013) 

Die Untersuchungen ergaben für das verlängerte 
Sattelkraftfahrzeug (Bild 17) ein ähnliches Einpark-
verhalten wie für das untersuchte Standard-Sattel-
kraftfahrzeug. Die anderen Lang-Lkw2 (Typ 2, 3 
und 5) passten mit ihren bis zu L = 25,25 m nicht in 
die L = 21,96 m langen Schrägparkstände. Damit 
ergibt sich, dass Typ 1 als einziger Lang-Lkw auf 
konventionellen Parkständen parken kann.  

Bei LIPPOLD / SCHEMMEL (2013) wurde sich vor al-
lem auf Schrägparkstände konzentriert, da diese 
den maßgebend kritischen Fall darstellen. Längs-
parkstände von GST wurden nicht untersucht. Das 
Einparkverhalten kann aber im Analogieschluss 

                                                      
2 Typ 4 wurde in den Untersuchungen nicht betrachtet 

aus der Untersuchung zum Einparken in Nothalte-
buchten abgeleitet werden. 

 
Bild 17:  Schrägeinparken – Typ 1 (LIPPOLD / SCHEMMEL 

2013) 

Die im Projekt untersuchten Pannenbuchten hatten 
eine Breite von B = 2,50 m. Gemessen wurde das 
Einfahren in die Nothaltebucht zuzüglich der not-
wendigen Länge zum vollständigen Einfahren (in 
eine B = 2,50 m schmale Nothaltebucht). Die un-
tersuchten Lang-Lkw benötigten für das Einparken, 
je nach Typ zwischen L = 47,00 m und L = 
57,50 m. Längsparkstände sind nach den Richt-
linien mindestens B = 3,50 m breit (ERS, 2011). 
Genauere Untersuchungen zum Längsparken 
wurden bisher jedoch noch nicht durchgeführt. 

2.7 Parken im Ausland 

England 

In England gibt es ebenfalls große und kleine 
Rastanlagen. Kleine Rastanlagen werden in Eng-
land als Lay-Bys bezeichnet. Pkw und Lkw parken 
auf Längsparkständen parallel zur Hauptfahrbahn 
(Bild 18). Große Rastanlagen werden in England 
als „Motorway Service Stations (MSA)“ bezeichnet. 
Sie sind alle 30 Meilen (48 km) entlang der Auto-
bahnen angelegt. Der Großteil der britischen MSA 
wurde bis Anfang der 90er Jahre gebaut. Die 
Parkstände sind für Lkw mit Längen von bis zu 
L = 18,75 m ausgelegt (VALUATION OFFICE AGENCY, 
2016).  

In Großbritannien wurde bereits im Jahr 2008 eine 
Studie erarbeitet, in der die Folgen einer Zulas-
sung von längeren und / oder schwereren Lkw 
näher untersucht und bewertet wurden (MCKIN-
NON U. A. 2008). Neben Sicherheits-, umwelt- und 
infrastrukturrelevanten Auswirkungen sowie ver-
schiedenen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen wur-
de unter anderem auch das Parken untersucht. 
Hierbei wurden ähnliche Probleme wie in Deutsch-
land festgestellt. Es werden u. a. die Mitnutzung 
der Parkflächen für GST und der Bau von separa-
ten Anlagen für längere Lkw-Kombinationen em-
pfohlen (MCKINNON u. a. 2008). Eine detaillierte 
Untersuchung zu diesem Thema liegt aber auch in 
England nicht vor.  



20 

 

 
Bild 18: Lay-By mit großen Ausfahrrampen für Lkw und Pkw 

(WILLIAMSLEA 2016) 

 

Niederlande 

In den Niederlanden wurde für Lang-Lkw das Par-
ken in Schräg- und auf Längsparkständen unter-
sucht (HONER, 2010). Es wurde ebenfalls festge-
stellt, dass Lang-Lkw bei der Parkplatzwahl erheb-
liche Probleme durch die Überlänge haben. 
Schrägparkstände sind zu kurz und auf Längspark-
ständen reichen die Lücken zwischen den par-
kenden Lkw nicht zum Einparken.  

Für Lang-Lkw wurde daher auf dem niederlän-
dischen „Positivnetz“ das Parken mit besonderen 
Parkständen geregelt. Lang-Lkw werden dort auf 
den Rastanlagen überwiegend auf Längsparkstän-
den abgestellt. Die Fahrer werden mit Wegweisern 
auf die für sie bestimmten Parkstände geführt (Bild 
19). Bei Untersuchungen konnte beobachtet wer-
den, dass Lang-Lkw häufig nicht in die verfügbaren 
Lücken passten. Das ist dem Umstand geschuldet, 
dass Lkw-Fahrer in Parklücken nicht nah genug 
aufschließen und in ihrer Lenkpause das Fahrzeug 
nicht mehr bewegen dürfen. Weitere Lang-Lkw 
können dann in den verbleibenden Parklücken 
nicht mehr einparken (HONER, 2010).  

Neben minimalen Anpassungen an bestehenden 
Rastanlagen sollen künftig an strategisch wich-
tigen Punkten bestehende Rastanlagen umfang-
reich umgebaut werden. Ein Beispiel ist das 
Maasvlakte Plaza bei Rotterdam. Die geplante 
Rastanlage soll für verschiedene Fahrzeugtypen 
(Lang-Lkw, Gliederzüge und Sattelkraftfahrzeuge) 
individuelle Parkzonen haben (Bild 20).  

 

USA 

Auch in den USA gibt es Regelwerke bzw. Em-
pfehlungen für die Gestaltung und Ausstattung der 
Rastanlagen. Zum Beispiel hat das Washington 
State Department of Transportation (WSDOT) ein 
landesweites Netz von Rastanlagen nach einem 
definierten Standard aufgebaut. Für die Gestaltung 
von Parkständen für Lkw werden, ähnlich wie in 
Deutschland, Abmessungen in Abhängigkeit von 
den Aufstellwinkeln angegeben (WSDOT, 2012). 
Die Maße sind generell etwas großzügiger, obwohl 
die maximal zulässige Fahrzeugbreite mit B = 

2,59 m nur geringfügig über der in Deutschland zu-
lässigen Maximalbreite für Fahrzeuge liegt. Bei ei-
nem Aufstellwinkel von 45° beträgt die Länge der 
Parkstände rund L = 28,00 m. Die Breite wird 
unabhängig vom Aufstellwinkel mit B = 4,57 m vor-
gegeben (WSDOT, 2012). 

 
Bild 19: Wegweiser für „Langere en Zwaardere Vrachtauto-

combinatie“ LZV = Lang-Lkw (HONER 2010) 

 
Bild 20: Truckparking auf Maasvlakte Plaza bei Rotterdam 

(Maasvlakte Plaza 2016) 

 

Australien 

In Australien, wo Gütertransporte aufgrund der 
häufig fehlenden Bahnverbindungen überwiegend 
mit Lkw durchgeführt werden, kommen die soge-
nannten Road-Trains zum Einsatz. Diese Fahr-
zeugkombinationen haben zum Teil Längen von 
über L = 50,00 m. Aufgrund der zahlreichen zu-
lässigen Lkw-Kombinationen erfolgt die Gestaltung 
von Rastanlagen überwiegend in Form von Längs-
parkständen (QUEENSLAND, 2014). In Bild 22 bis 
Bild 24 sind Beispiele für das Parken von über-
langen Fahrzeugkombinationen an australischen 
Highways dargestellt.  

Überlange Fahrzeuge werden durch besondere 
Beschilderungen auf die für sie bestimmten Rast-
anlagen geleitet (Bild 21). Tab. 1 zeigt die Mindest-
abmessungen der Parkstände für die bis zu 
L = 53,4 m langen Lkw. Parkstände für das Längs-
parken haben eine Breite von B = 5,8 m und Eck-
ausrundungen von R = 14,0 m (Bild 24). 
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Bild 21: Nutzeraufteilung der Rastanlage -                            

Waverley Creek (http://raag.com.au/                                
rest-areas-and-stopping-places/) 

 
Bild 22: Standardrastanlage im australischen Bundesstaat 

Queensland (DTESB 2014) 

Tab. 6: Erforderliche Parkstandabmessungen für die unter-
schiedlichen Fahrzeuge und Fahrzeugkombinati-
onen (Department of Tourism, Major Events, Small 
Business and the Commonwealth Games 2014) 

Vehicle type - 
Trucks and 
Roadtrains 

Parking space 
dimensions 
[m] 

Turning circle 
radius 

Semi-trailer 
19 m 

3,5 m x 19 m 12,5 m

B Double 25 
m 

3,5 m x 26 m 12,5 m

A-Double 
(Type I Road 
Train) 36.2 m 

3,5 m x 38 m 15,0 m

A-Triple 
(Type II Road 
Train) 53.4 m 

3,5 m x 55 m 15,0 m

 

 

 
Bild 23:  Standarddesign für medium Dual-Use Rest Areas (Department of Tourism, Major Events, Small Business and the 

Commonwealth Games 2014)  

 

 
Bild 24: Standarddesign für Roadside Rest Areas (Department of Tourism, Major Events, Small Business and the Com-

monwealth Games 2014) 

 

Truckparking 
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3 Zielstellung und 
Vorgehensweise 

3.1 Zielstellung 

Der von der BASt wissenschaftlich begleitete Feld-
versuch zum Einsatz von Lang-Lkw hat unter an-
derem die Parkmöglichkeiten auf Rastanlagen als 
Problem identifiziert. Die vorhandenen Lkw-Park-
stände mit einer Länge von L = 21,96 m sind für 
Lang-Lkw (L > 21,96 m) zu kurz und zu schmal. 
Lang-Lkw sind zwar nicht breiter als normale Lkw. 
Bei Einparkvorgängen in Schrägparkstände haben 
Lang-Lkw jedoch breitere Schleppkurven und 
überfahren deshalb Nachbarparkstände großfläch-
iger (LIPPOLD/ SCHEMMEL, 2013). 

Ziel des FE-Projektes ist es daher, die Parkstand-
angebote für Lang-Lkw auf Rastanlagen zu analy-
sieren und ggf. Empfehlungen für die Neu- und 
Umgestaltung abzuleiten. Dabei ist zu beachten, 
dass in der Praxis Parkstände durch unterschied-
liche Maßnahmen geschaffen werden können. Aus 
diesem Grund sollen Lösungsansätze zum Parken 
von Lang-Lkw in vier Gruppen untergliedert wer-
den, nämlich für den: 

- Bestand, 

- Umbau, 

- Ausbau (Erweiterung) und 

- Neubau von Rastanlagen. 

Bestand 

Zu dieser Gruppe zählen Lösungsvorschläge, die 
sich auf bestehende Rastanlagen beziehen und 
kurzfristig ohne oder nur mit geringen Kostenauf-
wand umgesetzt werden können. 

Umbau 

Umbaumaßnahmen sind Änderungen auf vorhan-
denen Flächen der Rastanlage. Durch Umgestal-
tungsmaßnahmen wird zusätzlicher Parkraum ge-
schaffen.  

Ausbau 

Der Ausbau umfasst Maßnahmen, die zu einer Er-
weiterung der Rastanlage und zu neuen Parkstän-
den auf zusätzlichen Flächen führen.  

Neubau 

Bei Neubauvorhaben kann der Platzbedarf von 
Lang-Lkw und konventionellen Lkw bereits in der 
Planungsphase berücksichtigt werden.  

Aus den Untersuchungsergebnissen werden Hin-
weise für die Fortschreibung der Regelwerke for-
muliert.  

Rastanlagen wurden im Laufe der Zeit nach den 
jeweils gültigen Regelwerken geplant und gebaut. 
Aus diesem Grund gibt es heute eine große Vielfalt 
von Rastanlagengestaltungen. Für die Erarbeitung 
von neuen Lösungsansätzen zum Parken von 
Lang-Lkw ist es sinnvoll, die am häufigsten vor-
kommenden Gestaltungsbeispiele zu ermitteln 
(Klassifizieren von Typen). Dazu soll im Projekt 
eine Datenbankauswertung durchgeführt werden. 

Für die Bewertung potentieller Lang-Lkw-Parkstän-
de auf Rastanlagen müssen außerdem die fahr-
geometrischen Eigenschaften der Fahrzeuge be-
rücksichtigt werden. Die am Großversuch teilneh-
menden Lang-Lkw haben unterschiedliche Fahrei-
genschaften. Demnach ist das maßgebend kri-
tische Fahrzeug für die Bemessung der Lösungs-
ansätze auszuwählen.  

Das Einparken in Lkw-Parkstände wurde bereits 
im FE-Projekt 09.0180 untersucht. Lang-Lkw kon-
nten die Schrägparkstände nur unter Mitnutzung 
der Nachbarparkstände befahren. Die Empfeh-
lungen für den Einsatz von Lang-Lkw waren Um-
markierungen von bestehenden Parkständen. Ist 
eine Ummarkierung nicht möglich, muss geprüft 
werden welche Parkflächen für Lang-Lkw geeignet 
sind. Dazu soll im Projekt mit Messungen und Sim-
ulationen das Einparken auf GST-, Kolonnen- und 
Kompaktparkständen sowie Flächen mit tempo-
rären Parkstandfreigaben untersucht werden.  

Zur Ermittlung der Befahrbarkeit der Parkstände 
werden folgende Ansätze verfolgt: 

- Realmessung von Fahrvorgängen und 

- Messung der Geometrie telematischer Park-
konzepte für Simulationen, liegen nicht im Po-
sitivnetz (Realfahrten mit Lang-Lkw nicht 
möglich).  

Ein Lösungsansatz für das Parken von Lang-Lkw 
ist die Freigabe der GST-Parkstände. Jedoch gibt 
es in der Literatur keine Untersuchungen zur Aus-
lastung der Sonderparkflächen. Aus diesem Grund 
soll hier auch die Auslastung von GST-Parkstreifen 
stichprobenhaft untersucht werden. 

Aus den genannten Ansätzen leiten sich die 
Zielstellung und folgende Untersuchungsschwer-
punkte für das Projekt ab: 

- Datenbankauswertung der häufigsten Rastan-
lagengestaltungen (Datenbank- und Luftbild-
auswertung) 

- Auswahl maßgebend kritischer Lang-Lkw-Ty-
pen  

- Vermessung von Rastanlagen und Neben-
flächen neuer Parkkonzepte (Kompakt- und 
Kolonnenparken) 
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- Entwurf und Prüfung neuer Lösungsansätze 
(Umgestaltung von Nebenflächen) 

- Kategorisierung der Lösungsvorschläge 

- Empfehlungen zur Fortschreibung des Regel-
werks 

3.2 Vorgehensweise 

3.2.1 Datenbankauswertung und 
Ergebnisdarstellung 

Wie bereits erwähnt, gibt es sehr verschiedene 
Gestaltungen von Rastanlagen (BARTH 2015, DIRR 

2015, KAMINSKY 2015). Für die Erarbeitung von 
neuen Lösungsansätzen zum Parken von Lang-
Lkw ist es sinnvoll, die am häufigsten vorkommen-
den Gestaltungsbeispiele zu ermitteln (Klassifizie-
ren von Typen). Dazu soll im Projekt eine Daten-
bankauswertung durchgeführt werden.  

Neben Angaben zum Bestand an Lkw-Parkstän-
den aus Untersuchungen der DEGES (2013) stan-
den aktuelle Werte aus dem Jahr 2015 zur Verfü-
gung, die durch das BMVI bereitgestellt wurden. 
Die neuen Datenbanken beschränkten sich dabei 
jedoch auf Anlagen, die unmittelbar an den Auto-
bahnen liegen und enthielten beispielsweise keine 
Autohöfe. 

Beim Vergleich dieser beiden Datenbanken ist auf-
gefallen, dass zahlreiche Unterschiede bestehen. 
Obwohl beide Datenbanken auf Angaben der Län-
der beruhen, stimmen nur ca. 60 % der Datensät-
ze überein.  

In der Folge sind in der Datenbank des BMVI 
(2015) geringere Parkstandkapazitäten ausgewie-
sen als bei der DEGES (2013).  

Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die Da-
tenbank 2015 auf Meldungen der Länder be-
schränkt, wogegen der Datenbank 2013 ergänzen-
de Zählungen auf allen Rastanlagen zugrunde lie-
gen. 

Insofern wird im Weiteren mit der Datenbank 2013 
gearbeitet. 

In der Datenbank von KATHMANN (2013) sind alle 
im Jahr 2013 untersuchten Rastanlagen und Auto-
höfe zusammengefasst. Es sind 2.218 Datensätze 
enthalten. Die Datenbank ermöglicht die Aus-
wertung folgender Eigenschaften bzw. Parameter: 

- Bundesland 

- Bezeichnung 

- Autobahnnummer 

- Betriebskilometer 

- Fahrtrichtung 

- Anlagentyp (PWC, Tank- und Rastanlage) 

- Angaben zu Parkstandkapazitäten nach Nut-
zergruppen (Pkw, Lkw, Bus, Wohnwagenge-
spanne, GST) 

- Auslastungsgrad anhand von Belegungszah-
len (rechtlich richtig und wiederrechtlich abge-
stellte Fahrzeuge und Fahrzeugkombination-
en) 

- Parkstandanzahl (Mischparken, Längs- und 
Schrägparken für Lkw) 

Für die Auswertung ist eine Unterscheidung nach 
bewirtschafteten und unbewirtschafteten Rastan-
lagen sinnvoll.  

Die Datenbank listet rund 500 Rastanlagen ohne 
ausgewiesene Lkw-Parkstände auf. Dennoch wur-
den in den Erhebungen von 2013 Lkw auf einzel-
nen Rastanlagen ohne ausgewiesene Lkw-Park-
stände gezählt. Das kann zum einen an regelwid-
rig abgestellten Lkw und zum anderen an fehler-
haften Datenbankeinträgen liegen.  

In der Untersuchung kann nicht für jede Rast-
anlage anhand der verfügbaren Luftbilder eine Be-
stimmung der Parkregelung durchgeführt werden 
(Vorhandensein von ausgewiesenen Lkw-Park-
ständen). Allerdings ist es möglich, markierte Park-
flächen für Lkw (Schrägparken) zu identifizieren.  

Da die Anlagen in der Datenbank über das gesam-
te Autobahnnetz verteilt sind, kann eine Zuordnung 
der Rastanlagen zu einem aktuellen oder zukünfti-
gen Positivnetz nicht erfolgen.  

Die zu erarbeitenden Vorschläge sollen baustein-
artig, für die identifizierten Rastanlagentypen indi-
viduell mögliche Lösungsansätze zusammenfas-
sen. Das zeitgleiche Umsetzen mehrerer Lösungs-
ansätze ist durch die räumliche Trennung und der 
damit verbundenen räumlichen Verteilung von 
Lang-Lkw auf einer Rastanlage nicht erwünscht. 
Im Sinne der ERS ist immer eine Bündelung der 
Nutzergruppen anzustreben.  

Unter der genannten Klassifizierung ist die Häufig-
keitsermittlung der Rastanlagen mit einer vorgege-
ben Parkstandanzahl zu verstehen.  

Für die am häufigsten auftretende Klasse werden 
die Luftbilder zur Bestimmung der vorhandenen 
Rastanlagengestaltung recherchiert. Damit kann 
die Rastanlagengestaltung bestimmten Rastanla-
gentypen zugeordnet werden (Bild 31). Für diese 
Rastanlagentypen können konkrete Entwurfslö-
sungen für das Parken von Lang-Lkw vorgeschla-
gen werden.  
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3.2.3 Messung der Schleppkurven mittels 
Sick-Laserscanner 

Einparkvorgänge in Parkstände werden mit dem 
Sick-Laserscanner LS 200 (Bild 33) aufgenom-
men. Die Eignung des Laserscanners zur Mes-
sung von Einparkvorgängen wurde bereits im FE 
09.0180 von LIPPOLD / SCHEMMEL (2014) nachge-
wiesen (Bild 34). Der Laserscanner soll bei Ein-
parkvorgängen eingesetzt werden. Dazu muss der 
gesamte Einparkvorgang ohne Verdeckung ein-
sehbar sein. Das betrifft vor allem Einparkversuche 
in Längsparkstände, GST-Parkstände und tempo-
rär freigegebene Parkstände. 

Mit den Schleppkurven wird die Befahrbarkeit ver-
schiedener Parkstandgestaltungen überprüft (Bild 
35 und Bild 36) und das Einparkverhalten der Fah-
rer beobachtet.  

Das ist – wie bereits erwähnt – vor allem bei Ein-
zelparkständen möglich, auf denen das Fahrzeug 
vollständig erfasst werden kann. Dagegen sind bei 
den neuen Parkkonzepten (z. B. Kolonnenparken 
oder Kompaktparken) die Lkw dicht neben- und 
hintereinander gedrängt. Hier müssen vorzugswei-
se Simulationen zur Anwendung kommen. 

 
Bild 33: Laserscanner, Typ                                             

SICK LMS 200 

 
Bild 34: Schleppkurve aus einem Laserscann - Schrägpar-

ken von Typ 3 aus FE 09.0180 (LIPPOLD / SCHEM-
MEL 2014) 

 

 
Bild 35: Einparken in Pkw-Parkständen (simulierter Park-

stand mit gemessener Schleppkurve) 

 
Bild 36: Geänderte Trenninsel bei Pkw-Parkständen (simu-

lierter Parkstand mit gemessener Schleppkurve) 

3.2.4 Simulation von Schleppkurven 

Rastanlagen, die nicht im Positivnetz liegen, kön-
nen auch nicht mit Lang-Lkw befahren werden. Die 
Befahrbarkeit dieser Anlagen kann deshalb nur mit 
Simulationen nachgewiesen werden. Gleiches gilt 
für Verkehrsanlagen, bei denen das Einparken mit 
Lang-Lkw nicht gescannt werden kann (Ziffer 
3.2.3).  

An der TU-Dresden wurde in Zusammenarbeit mit 
der Firma Transsoft eine Bibliothek von Lang-Lkw-
Typen zur Berechnung von Schleppkurven erstellt 
(Bild 37). Die Bibliothek wurde anhand realer Mes-
sungen kalibriert. Die dafür verwendeten Fahrzeu-
ge sind im Anhang C dargestellt.  

Bild 38 zeigt eine simulierte Schleppkurve eines 
Lang-Lkw-Typ 2 im Vergleich mit einer gemessen-
en Schleppkurve von Typ 2. Beide Kurven weisen 
eine gute Übereinstimmung auf. Im Detail sind nur 
geringe Abweichungen vorhanden (z. B. ca. 0,15 
m bei Typ 2; vgl. Bild 38). Die Schleppkurvensimu-
lation kam bereits erfolgreich bei der Streckenprü-
fung zur Routenfreigabe im zukünftigen branden-
burgischen Positivnetz zum Einsatz (LIPPOLD / 
SCHEMMEL 2015). 

Die Simulationen eignen sich vor allem für die fahr-
geometrische Überprüfung verschiedener Parame-
ter (Anzahl Parkstände, verschiedene Breiten von 
Parkständen). Dadurch sind umfassende Aussa-
gen und Bewertungen zur Befahrbarkeit mit Lang-
Lkw möglich. 
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Bild 54: TuR-Typ 3 - gemeinsame Fahrgassen der Nutzer-

gruppen (Geoportal Rheinland-Pfalz) 

TuR-Anlagen, die nicht eindeutig zugeordnet wer-
den konnten, sind als sonstige bewirtschaftete 
Rastanlagen aufgenommen (Bild 55). 

 
Bild 55: Sonstige TuR-Anlagen (Geoportal Hessen) 

4.2 Fahrversuche 

In den Fahrversuchen wurde untersucht, ob sich 
bei den Fahrern bestimmte Verhaltensweisen beim 
Einparken mit Lang-Lkw zeigen. Die Erkenntnisse 
waren vor allem für die Simulationen (Lenk- und 
Abstandsverhalten) wichtig. Die Geschwindigkei-
ten der einparkenden Lkw wurden nicht gemessen.  

 

Längsparken 

Für die Aufnahme der Schleppkurve des Einpark-
vorganges in einen B = 3,50 m breiten Längspark-
stand erfolgte die Absteckung des Parkstandan-
fangs sowie der Begrenzung der Fahrgasse mit 
Leitkegeln, um dem Fahrer die für ihn befahrbaren 
Flächen zu verdeutlichen (Anhang B.1). 

In Bild 56 ist zu erkennen, dass der Fahrer fast die 
gesamte Breite der Fahrgasse sowie des Park-
standes für den Fahrvorgang ausnutzte. Im Park-
stand fuhr der Fahrer aber nicht am Bordstein ent-
lang, dadurch stand der Anhänger am Ende nicht 
vollständig im Parkstand (Bild 57). Für den Einfahr-
vorgang in den Parkstand benötigte der Lang-Lkw 
eine Länge von fast L = 43,00 m (Bild 57).  

 

 
Bild 56: Typ 3 beim Einparken in einen B = 3,50 m breiten 

Längsparkstand 

Im Anschluss setzte er etwa um eine Länge von 
L = 7,00 m zurück (Bild 58). Nach Aussage des 
Fahrers rastet die Untersetzachse beim Rück-
wärtsfahren ein, sodass sich der Sattelanhänger 
gerade rangieren lässt und somit ein Knickpunkt 
beseitigt wird (Vorteilhaft zum Rangieren an Verla-
derampen). In seiner Endposition stand der Lang-
Lkw nicht vollständig im Parkstand und ragte mit 
einer Breite von B = 0,57 m in die Fahrgasse 
hinein. 

In der Folge haben Lkw, die in gegenüberliegende 
Schrägparkstände einfahren wollen, eine schma-
lere Fahrgasse zur Verfügung. Um zu überprüfen, 
ob eine uneingeschränkte Nutzung der Schräg-
parkstände noch möglich ist, wurde die Einfahrt bei 
verminderter Fahrgassenbreite simuliert. Die Un-
tersuchung ergab, dass die verminderte Fahrgas-
senbreite zum Einparken ausreicht (Bild 61 und 
Bild 62). 

 

Befahren von GST-Parkstreifen 

Im Anschluss erfolgte die Aufnahme der Schlepp-
kurve des Einparkvorganges in einen B = 4,50 m 
breiten GST-Parkstand (Bild 59 und Anhang B.3). 
Dazu wurden die Leitkegel jeweils um einen Meter 
versetzt, sodass der Parkstand mit einer Breite von 
B = 4,50 m und die B = 6,50 m breite Fahrgasse 
abgesteckt waren. Die vom Fahrer des Lang-Lkw 
genutzte Länge des Parkstandes betrug annä-
hernd L = 49,00 m, wobei dieser im Anschluss 
noch etwa L = 10,00 m zurücksetzte (Bild 60). In 
der Endposition ragten keine Fahrzeugteile in die 
Fahrgasse hinein, sodass keine Probleme hinsicht-
lich einer Verminderung der Fahrgassenbreite auf-
traten. 
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Der Vergleich mit dem Standard-Sattelkraftfahr-
zeug, unter Verfügbarkeit der vollen Fahrgassen-
breite, ergab eine Abweichung der Schleppkurven 
von B = 0,31 m. Der Unterschied ist auf den grö-
ßeren hinteren Überhang von Typ 1 zurückzufüh-
ren. (Bild 70). Diese Verbreiterung kann kritisch 
sein, wenn im Einfahrbereich gegenüber den 
Schrägparkständen Längsparkstände angeordnet 
sind und der Lang-Lkw zu weit links in der Fahr-
gasse fährt. Die Verbreiterung der Schleppkurve 
auf der kurveninneren Seite betrug rund B = 0,1 m.  

Der Vergleich mit dem Autotransporter zeigt, 
dass der Lang-Lkw etwas weiter und früher aus-
schwenkt als das Vergleichsfahrzeug (Bild 71). Der 
Autotransporter schwenkt etwas später mit seinem 
Überhang aus. Auf der Kurveninnenseite ist die 
Schleppkurve des Typs 1 rund B = 0,20 m schma-
ler. Bei einer eingeschränkten Fahrgassenbreite 
zeigen sich ähnliche Schleppkurvenunterschiede 
wie im zuvor beschriebenen Fahrversuch. 

 
Bild 70: Ausschwenken des Lang-Lkw (blau) verglichen mit 

einem Standard-Sattelkraftfahrzeug (grün) 

 
Bild 71: Ausschwenken des Lang-Lkw (blau) verglichen mit 

einem Autotransporter (lila) 

4.3.4 Telematikgestütztes Parken auf 
überlangen Schrägparkständen 

Parkstände auf Rastanlagen mit besonderen Park-
verfahren wie das Kompakt- oder Kolonnenparken 
werden von Typ 1 ebenfalls ohne Probleme befah-
ren.  

Die Parkstände auf einer solchen neuen Anlage 
entsprechen den geometrischen Bedingungen von 
Standardschrägparkständen (Ziffer 4.3.3). Nur die 
Parkstandtiefe ist konzeptbedingt wesentlich län-
ger (Ziffer 2.3). 

4.3.5 Temporäre Parkstandfreigabe 

Bei hohen Rastanlagenbelegungen kann nach ei-
ner Prüfung und Freigabe auf Parkflächen anderer 
Nutzergruppen ausgewichen werden. Neben den 
Parkflächen für GST sind auf Rastanlagen Park-
stände für Pkw und Busse vorhanden. 

Im Zuge der Untersuchungen für Typ 1 wurde die 
Befahrbarkeit von Pkw-Parkständen untersucht.  

Die temporäre Parkstandfreigabe von Pkw-Längs-
parkständen ist für Typ 1 prinzipiell möglich. Aller-
dings haben Pkw-Längsparkstände nur eine Breite 
von B = 2,50 m. Typ 1 darf wie ein Standard-Lkw 
eine Breite von bis zu B = 2.55 m haben. Daher 
wird der Lkw je nach Abstand zum rechtsseitigen 
Bord, in der linksseitigen Fahrgasse stehen. Das 
betrifft aber auch Standard-Lkw und ist keine 
Besonderheit der Lang-Lkw Typ 1. 

Senkrechtparkstreifen kommen auf Rastanlagen 
nur selten vor. Wenn, dann sind diese meist vor 
den Gebäuden auf TuR-Anlagen angeordnet. Auf-
grund der Erreichbarkeit der Gebäude ist es nicht 
praktikabel, einen Lkw auf die Pkw-Parkstände vor 
einem Rastanlagengebäude (bewirtschaftete Ge-
bäude) zu stellen.  

Auf den für Pkw vorgesehenen weiteren Parkflä-
chen ist hauptsächlich die Schrägaufstellung vor-
handen. Dabei wird nach den ERS alle acht bis 
zehn Parkstände eine Zwischeninsel eingeplant. 

Typ 1 kann bei einer temporären Parkstandfrei-
gabe von acht Parkständen problemlos ein- und 
ausparken (Bild 72 und Anhang 41). Durch die 
problemlose Befahrbarkeit war ein Vergleich mit 
einem anderen Lkw nicht notwendig. In Anlehnung 
an die Erkenntnisse beim Befahren von acht 
Parkständen ist die Befahrbarkeit von mehr als 
acht Schrägparkständen ebenfalls abgedeckt. 

Unabhängig davon, ob es sich bei dem Lkw um 
einen Lang-Lkw handelt, muss vor einer Freigabe 
von Pkw-Parkflächen für Lkw eine Prüfung des 
Oberbaus erfolgen. Unter Umständen ist die An-
passung an die höheren Flächenbelastungen zur 
Vermeidung von Schäden ratsam. 

 
Bild 72: Ein- und Ausparken von Typ 1 in temporär freigege-

benen Pkw-Schrägparkständen 
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Busse parken auf Rastanlagen in Längs-, Schräg- 
und Sägezahnaufstellungen. Eine Freigabe der 
Busflächen für Typ 1 gegenüber anderen Lkw ist 
nicht notwendig. Typ 1 kann auf konventionellen 
Parkständen parken. Soll dennoch eine Freigabe 
für Lkw erfolgen, muss die Befahrbarkeit für alle 
Lkw gewährleistet sein.  

4.4 Lang-Lkw mit bis zu L = 25,25 m 

4.4.1 Befahrbarkeit von Fahrgassen und Ver-
zweigungen 

Die maßgebend kritische Befahrbarkeit von Fahr-
gassen betrifft hauptsächlich Bereiche mit Ver-
schwenkungen (Bild 65). Auf geraden Abschnitten 
wird eine Befahrbarkeit der Fahrgassen vorausge-
setzt.  

Fahrgassen werden fahrgeometrisch bemessen. 
Ausrundungen für Fahrgassen mit Schwerverkehr, 
sind mit Radien von mindestens R = 17,50 m (Kur-
veninnenradius) zu planen. Bei beengten Platzver-
hältnissen sind auch R = 15,00 m zulässig. In aus-
schließlich von Pkw genutzten Fahrgassen soll der 
Mindestradius der Ausrundungen R = 7,50 m be-
tragen. Bei beengten Platzverhältnissen ist ein 
Radius von R = 6,00 m möglich. In der Untersu-
chung wurden ausschließlich die Mindestwerte 
genutzt. Die Parkstandtiefe zwischen den Fahr-
gassen beträgt T = 18,00 m. 

Für die Befahrbarkeit wurden die folgenden Kombi-
nationen untersucht. 

- Fahrgassenaus- und -einfahrten (Breite 4,50 m 
und Ausrundung R= 7,50 m)4 - Anhang 1 
Fahrgassenaus- und -einfahrten (Breite 4,50 m 
und Ausrundung R= 15,50 m)2 - Anhang 2 

- Fahrgassenaus- und -einfahrten (Breite 4,50 m 
und Ausrundung R= 17,50 m)2 - Anhang 3 

- Fahrgassenaus- und -einfahrten (Breite 5,50m 
und Ausrundung R= 15,00 m) - Anhang 4 

- Fahrgassenaus- und -einfahrten (Breite 5,50m 
und Ausrundung R= 17,50 m) - Anhang 5 

- Fahrgassenaus- und -einfahrten (Breite 6,50m 
und Ausrundung R= 15,00 m) - Anhang 6 

- Fahrgassenaus- und -einfahrten (Breite 6,50m 
und Ausrundung R= 17,50 m) - Anhang 7 

Die Überprüfung ergab, dass Fahrgassen mit einer 
Breite von B = 6,50 m und einem Radius von 
R ≥ 15,00 m durch einen Lang-Lkw mit einer Län-
ge von bis zu L = 25,25 m befahren werden kön-

                                                      
4 Erklärung für B = 4,50 m breite Fahrgasse unter Ziffer 4.4.1 

nen. Bei B = 15,00 m breiten Fahrgassen wird der 
gesamte Bewegungsspielraum ausgenutzt. In der 
Fahrgasse hat der Lang-Lkw immer noch freie 
Bewegungsspielräume. Bei einer Fahrgassenbrei-
te von B = 5,50 m verringern sich die Bewegungs-
spielräume. Die Fahrgassen sind bei den unter-
suchten Radien dennoch befahrbar. Die begren-
zenden Borde wurden nur einmal überstrichen 
(Bild 73).  

 
Bild 73: Überstreichung eines Lang-Lkw (L = 25,25 m) in ei-

ner B = 5,50 m breiten Fahrgasse mit R = 15,00 m 
Ausrundungsradius 

Die Befahrbarkeit der B = 4,50 m breiten Fahrgas-
sen, wie sie in den Pkw-Parkflächen vorliegen, war 
mit dem Lang-Lkw nicht möglich. Die größten 
Überfahrungen entstanden bei einem Ausrun-
dungsradius von R = 7,50 m (Bild 74 und Anhang 
1). Fahrgassen mit größeren Ausrundungsradien 
und B = 4,50 m breiten Fahrgassen sind keine 
Regellösungen nach den Regelwerken (Ziffer 2.1). 
Dennoch wurde untersucht wie sich die Befahr-
barkeit mit zunehmend größerem Ausrundungs-
radius ändert. Die Simulationen haben gezeigt, 
dass die Fahrgassen nicht ohne Überfahrungen 
und Überstreichungen befahren werden können 
(Anhang 2 bis 3).  

Der in der Simulation verwendete Lang-Lkw hat ei-
ne um bis zu einen Meter breitere Schleppkurve 
als Lang-Lkw vom Typ 3 und Typ 5. In Anlehnung 
an die Erkenntnisse aus Ziffer 3.2.2 ist die Befahr-
barkeit der Fahrgassen B = 4,50 m und R = 7,50 m 
auch mit den übrigen Lang-Lkw nur mit Überfah-
rungen und Überstreichungen möglich.  

Bei größeren Ausrundungsradien ab R = 15,50 m 
ist eine Befahrbarkeit mit Typ 5 möglich. Bei einem 
Ausrundungsradius von R = 17,50 m ist die Be-
fahrbarkeit mit Typ 3 unter Ausnutzung aller Bewe-
gungsspielräume möglich (Bild 75). Gegenüber 
Typ 2 sind vor allem auf den Kurveninnenseiten 
Unterschiede sichtbar (Bild 75). 



 

Bild 74: 

Bild 75: 
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Bild 89: Befahrung eines überlangen 50 gon-Parkstandes im Fall 6 

Um die Befahrbarkeit von telematischen Parkkon-
zepten (Kolonnen- und Kompaktparken) mit Lang-
Lkw zu ermöglichen, muss eine Verbreiterung der 
Fahrgassen um mindestens B = 0,50 m eingeplant 
werden. Bei einer Verbreiterung auf B = 7,50 m 
kann ein Lang-Lkw problemlos ein- und auspar-
ken. 

Die Auswertung der Laserscannermessungen auf 
der Rastanlage Jura-West zeigte, dass dort sogar 
eine Parkstandlänge von L = 64,00m zur Verfü-
gung stand. Hier wäre es nicht zweckmäßig, die 
Fahrgasse zu verbreitern. Möglich wäre es, den 
Fahrern durch eingerückte Haltelinien zu signali-
sieren, welcher Bereich freigehalten werden muss, 
damit Lang-Lkw die Parkstände befahren können. 
Dies wurde zusätzlich untersucht.  

In Bild 89 ist die Schleppkurve für die Ein- und 
Ausfahrt in einen Parkstand für Fall 6 (ungüns-
tigste) mit einer resultierenden Parkstandbreite von 
B = 3,50 m dargestellt. Der Parkstand ist befahr-
bar, wenn die Haltelinie im Einfahrbereich um D = 
3,00 m und im Ausfahrbereich um D = 2,00 m ein-
gerückt wird (Bild 90 und Anhang 38). In Jura-
West stünden so noch Längen von L = 59,00 m zur 
Verfügung, sodass sich sogar drei Gliederzüge 
hintereinander aufstellen könnten (Bild 86). Steht 
auf der Rastanlage mehr Platz zur Verfügung, 
kann die Parkstandbegrenzung auch weiter als 
D = 3,00 m bzw. D = 2,00 m eingerückt werden. 
So entstünden größere Bewegungsspielräume in 
den Ein- und Ausfahrbereichen. 

 

 
Bild 90: Vergrößerung des Ein- und Ausfahrbereiches durch Einrücken von Haltelinien 

4.4.5 Nutzung von Trenninseln 

Auf Rastanlagen sind durch die Lage der Fahr-
gassen und der -verzweigungen Restflächen vor-
handen (Bild 91). Oft sind diese Grünflächen mit 
Sträuchern und Bäumen bewachsen. Auf ihnen 
können die wegweisende Beschilderung, Möblie-
rungen oder Abfallbehälter stehe. Bei ausreichen-
der Größe könnten auf diesen Flächen Parkstände 
errichtet werden, die von Lang-Lkw genutzt wer-
den können. Diese in den ERS genannten Trenn-

inseln befinden sich an Fahrgassenaus- und -ein-
fahrten. An Fahrgassenausfahrten ist dabei zu be-
achten, dass auf L = 15,00 m vor der Ausfahrt ein 
Sichtfeld freigehalten werden muss (Bild 91).  

In der Regel eignen sich also hauptsächlich Trenn-
inseln an Fahrgasseneinfahrten für die Anlage von 
neuen Parkständen. Sollten an Fahrgassenaus-
fahrten ausreichend große Flächen verfügbar sein, 
sodass das Sichtfeld gewährleistet ist, könnten 30 
gon- oder 40 gon-Parkstände angelegt werden 
(Bild 82). 
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berechnet sich aus dem Maß D = 6,04 m und einer 
L = 5,95 m (ist die Parkstandbreite an der Fahrgas-
se gemessen bei 40 gon). In Bild 94 und Bild 98 
sind die Grundgeometrie der Trenninseln gleich 
gestaltet. Es können je nach vorhandenen Trenn-
inselgeometrien nur Lang-Lkw-Parkstände oder 
wegweisende Beschilderungen und Lang-Lkw-
Parkstände untergebracht werden.  

Demnach kann über Formel (1) die mögliche An-
zahl von Parkständen für Lang-Lkw bei bekannten 
D ausgerechnet werden. 

n 	
L 6,04
11,99

1																															 1  

 
Bild 95: Anordnung von einem Lang-Lkw in einer rauten-

förmigen Trenninsel (Lösung für eine Variante ohne 
wegweisende Beschilderung auf der Trenninsel) 

 
Bild 96: Zusammenhang Eckausrundung und Parkstandbe-

grenzung für einen Parkstand 

 

 
Bild 97: Zusammenhang Eckausrundung und Parkstandbe-

grenzung für zwei Parkstände 

 
Bild 98: Anordnung von zwei Lang-Lkw in einer rautenförmi-

gen Trenninsel (Lösung für eine Variante ohne 
wegweisende Beschilderung auf der Trenninsel) 

 

Trapezform 

Die Trapezform von Trenninseln kann in ihrer 
Grundform (unten Bild 93) zwei 40 gon-Parkstände 
für Lang-Lkw bereitstellen (Bild 99). An der Stoß-
stelle der beiden R = 17,50 m Eckausrundungen 
(senkrechte schwarze Linie in Bild 100) ist ein Ab-
stand von D = 7,24 m bis zum Schnittpunkt zwi-
schen Fahrgasse und der linken Parkstandbegren-
zung des ersten 50 gon-Parkstand. Ein 40 gon-
Parkstand für Lang-Lkw ist an der Fahrgasse ge-
messen B = 5,95 m breit. Das Maß ist nicht mit 
den B = 3,50 m Parkstandbreite zu verwechseln.  

In Anlehnung an die geometrischen Zusammen-
hänge der Rautenform kann bei der Trapezform 
ebenfalls anhand der geometrischen Zusammen-
hänge ein Formelansatz für die Abschätzung mög-
licher Parkstände für Lang-Lkw abgeleitet werden. 
Auch bei der Trapezform kann mit einem Zuneh-
menden Abstand D zwischen den Ausrundungsra-
dien (a und b in Bild 100) die weitere Anordnung 
von Parkständen geplant werden. 

 

 

 



46 

 

Demnach kann über die Formel (2) die mögliche 
Anzahl von Parkständen für Lang-Lkw bei bekann-
tem L ausgerechnet werden. 

n 	
L 7,24
13,19

2																													 2  

Bei der Anordnung der Parkstände ist auf vorhan-
dene Entwässerungseinrichtungen zu achten. Vor-
handene wegweisende Beschilderung muss bei 
dieser Lösung nicht geändert werden. 

 
Bild 99: Anordnung von Parkständen für Lang-Lkw auf 

trapezförmigen Trenninseln 

 
Bild 100: Anordnung von zwei Lang-Lkw in einer trapezförmi-

gen Trenninsel 

 

Abweichende Trenninselformen 

Aufgrund der Erfahrungen aus der Luftbildauswer-
tung und aus den vermessenen Rastanlagen kön-
nen Rastanlagen von den hier genannten Geome-
trien abweichen. Dazu zählen andere Fahrgassen-
winkel ≠ 50 gon oder der Wegfall einer angrenzen-
den Fahrgasse (Bild 101).  

Bei abweichenden Geometrien ist die Umsetzung 
der vorgestellten Lösungen zu prüfen. Im Zweifels-
fall ist die fahrgeometrische Prüfung mit einem 
Simulationstool notwendig oder ein anderer Lö-
sungsvorschlag zu wählen. 

Aus Gründen der Verkehrssicherheit der Fahrer 
sollte auf die rechtsseitige Anlage von Längspark-
ständen verzichtet werden. Das Ein- und Ausstei-
gen zur Fahrgasse kann für Fahrer von Lkw si-
cherheitskritisch sein. In den Anhängen der ERS 
ist deshalb das Aussteigen auf die Fahrbahn bei 
Lkw-Parkständen nicht mehr vorgesehen. Aus die-
sem Grund wurde bei der Erarbeitung der Lösung-
en auf einen einzelnen Längsparkstand auf den 
trapezförmigen Trenninseln verzichtet.  

 

 
Bild 101: blau eingefärbte Fahrgassen können im Bestand 

aufgrund der Fahrgassenverläufe nicht vorhanden 
sein 

4.4.6 Temporäre Parkstandfreigabe 

Auf Rastanlagen, auf denen die Nachfrage nach 
Pkw-Parkständen in bestimmten Zeiträumen sehr 
gering ist, ist nach den ERS die Mischnutzung 
möglich, bei der Pkw-Parkflächen temporär für Lkw 
freigegeben werden. Es sollte untersucht werden, 
ob die Mischnutzung auch für das Parken von 
Lang-Lkw geeignet ist und welche Voraussetzung-
en dafür erfüllt sein müssen. 

Nach den ERS soll alle 8 bis 10 Pkw-Parkstände 
eine Zwischeninsel angelegt werden (Anhang 42 
bis 44). Zwei Formen von Zwischeninseln sind in 
Bild 102 dargestellt, wobei die erste Form die un-
günstigere Variante für die Befahrbarkeit für Lang-
Lkw ist. Die rote Fläche kann nicht überfahren wer-
den. Deshalb wurde diese Form für die zu unter-
suchenden Pkw-Parkflächen ausgewählt. 

Zu berücksichtigen ist der Zwischenstreifen, der 
bei der Anlage von Schrägparkständen auf der ge-
genüberliegenden Seite der Fahrgasse zwischen 
Parkständen und Fahrgasse vorgehalten werden 
muss. Er dient als Sicherheitsstreifen, um Kollisio-
nen mit parkenden Fahrzeugen infolge des Aus-
schwenkens von Überhängen vorzubeugen (Bild 
103). Dieser sollte freigehalten werden und es 
sollten auch keine Fahrzeugteile von parkenden 
Fahrzeugen in diesen hineinragen. 



 

Bild 102: 

Bild 103: 

Bild 104: 

Bild 105: 
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Tab. 10: Gezählte Fahrzeuganzahl auf den einzelnen Längs-
parkständen (eigene Zählung) 

BAB mit Rastanlage 
gezählte 
Grundge-
samtheit 

davon 
Anzahl 
GST 

TR Oberlausitz       
Ri Görlitz 

500 7 

TR Oberlausitz       
Ri Dresden 

437 7 

TR Dresdener Tor  
Ri Görlitz 

959 27 

TR Dresdener Tor  
Ri Chemnitz 

651 10 

 

Fahrzeugarten auf den GST 

Um Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen 
den einzelnen GST-Parkstreifen herauszufiltern, 
die beispielsweise durch die Lage im Netz oder die 
Beschilderung bedingt sind, sollen die Parkstände 
verglichen werden. 

Zum Vergleich der vier GST-Parkstreifen an den 
beiden Rastanlagen „Dresdener Tor“ und „Ober-
lausitz“ werden hier zunächst die Anteile der ver-
schiedenen Fahrzeugarten auf den Parkständen 
verglichen. Durch die Beschilderung der Parkstän-
de mit Zeichen 286 StVO und Zusatzzeichen 
"Großraum- und Schwertransporte frei" können 
alle Fahrzeugtypen kurzzeitig dort halten. Die 
Fahrzeugführer machen vom Angebot des Kurz-
zeitparkens Gebrauch (Bild 113). Auffällig ist je-
doch, dass auf allen Anlagen der Anteil an GST 
sehr gering ist. Insgesamt wurden bei einer Grund-
gesamtheit von 2.547 Fahrzeugen nur rund 2 % 
GST gezählt. Der GST-Parkstand auf der Rastan-
lage „Dresdener Tor“ (RF Chemnitz) unterscheidet 
sich nur marginal von den anderen, obwohl hier 
keine Parkbeschränkung durch Zeichen 286 StVO 
vorliegt. Die deutlichsten Unterschiede sind im 
Anteil der Pkw und der Sattelkraftfahrzeuge auf 
dem GST-Parkstand „Oberlausitz“ (RF Dresden) 
zu erkennen. Der Anteil der Pkw ist größer als auf 
den anderen Anlagen, während der Anteil an 
Sattelkraftfahrzeugen geringer ist. 

 

 
Bild 113: Anteile der erfassten Fahrzeugarten auf den GST-Parkstreifen 
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Bild 114: Vergleich der Parkdauer 

Parkdauer 

Ein weiteres Vergleichskriterium zwischen den un-
terschiedlichen Standorten ist die Parkdauer. Wie 
in Bild 114 dargestellt, ist die Parkdauerverteilung 
auf den einzelnen GST-Parkständen ähnlich. Die 
deutlichsten Unterschiede sind in der Parkdauer-
klasse t ≤ 5 min zu erkennen. Auf der Rastanlage 
„Oberlausitz“ parken mehr Fahrzeuge bis zu 5 min 
als am „Dresdener Tor“. Andererseits gibt es am 
„Dresdener Tor“ mehr Langzeitparkende als an der 
Rastanlage „Oberlausitz“. Besonders deutlich ist 
das in den Parkdauerklassen 30 min - 1 h, 1 h -
 3 h und 9 h - 11 h zu erkennen. Der hohe Anteil 
an Kurz-Parkenden lässt sich durch die Be-
schilderung der GST-Parkstreifen mit Zeichen 286 
StVO mit Zusatzzeichen "Großraum- und Schwer-
transporte frei" erklären. Auf der Rastanlage „Dres-
dener Tor“ (RF Chemnitz), wo diese Beschilderung 
nicht aufgestellt wurde, ist der Anteil der Kurz-Par-
kenden etwas geringer als auf der RF Görlitz und 
deutlich geringer als an der Rastanlage „Ober-
lausitz“ (RF Dresden). Die fehlende Parkdauerbe-
schränkung des GST-Parkstreifens „Dresdener 
Tor“ (RF Chemnitz) kann auch in den anderen 
Parkdauerklassen beobachtet werden, wo der An-
teil der länger parkenden Fahrzeuge meistens hö-
her liegt als an den GST-Parkstreifen mit einge-
schränktem Haltverbot. 

 

Parkdaueranteil in der gesamten Betrachtungs-
zeit 

Aussagekräftig im Bezug auf den Vergleich der 
Parkdauer ist auch der Anteil der Parkdauer an der 
Gesamtparkzeit auf den Parkstreifen. In dieser Be-

trachtung verschiebt sich der Auslastungsanteil auf 
die Parkdauerklasse 9 - 11 h, wie in Bild 115 dar-
gestellt. Diese Parkdauerklasse hat also den größ-
ten Anteil an der Gesamtparkzeit und lastet den 
GST-Parkstreifen am meisten aus. Das ist mit den 
Regelungen der Ruhezeiten nach Art. 8 VO(EG) 
561/2006 zu erklären.  

Vor allem bei den längeren Parkdauern gibt es hier 
deutliche Unterschiede zwischen den Rastanlagen 
mit und ohne GST-Parkstreifen. Während bei-
spielsweise am Dresdener Tor RF Chemnitz (kein 
GST-Parkstreifen) kaum ein Unterschied zwischen 
den Parkdauerklassen 3 - 9 h, 9 - 11 h und 11 - 
15 h erkennbar ist, gibt es bei der RF Görlitz der 
gleichen Rastanlage ein Maximum in der Park-
dauerklasse 9 - 11 h (Bild 115). GST-Parkstreifen 
werden offensichtlich überwiegend als Parkmög-
lichkeiten für längere Lenkzeitunterbrechungen 
aufgesucht. Durch die fehlenden Kenntnisse der 
Rastanlagenauslastung kann nicht abschließend 
geklärt werden ob das Parken auf den GST-
Parkstreifen durch „Nicht-GST“ mangels Alterna-
tiven stattfand. 

Aus den Ganglinien der erhobenen GST-Parkstrei-
fen ergibt sich, dass es an den Wochentagen auf 
allen Parkstreifen Nachtbelegungsspitzen gibt. 
Teilweise zeigen sich dabei deutliche Überbele-
gungen. Auch längere Maxima an den Wochenen-
den konnten festgestellt werden. Die Belegung 
durch GST folgt keinem festen Muster. Festzustel-
len ist jedoch, dass die meisten GST in den frühen 
Morgenstunden auf den GST-Parkstreifen eintra-
fen. Der Grund, warum GST auch in der Nacht die 
Parkstreifen ansteuern, kann nur spekulativ mit 
Lenkzeitbeschränkungen und dem vor Ort verfüg-
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baren Platz erklärt werden. In einem Großteil des 
Erhebungszeitraumes standen Parkstandlücken ≥ 
40 m zur Verfügung. 

Überlastungen waren vor allem in den Nachtstun-
den zu beobachten. Das kann auf eine Überlas-
tung der gesamten Rastanlage zurückgeführt wer-
den. Durch den Parkdruck parken auch „Nicht-
GST“ länger als 3 min auf den GST-Parkstreifen.  

Die Lage im Netz scheint Auswirkungen auf die 
Belegung der GST-Parkstreifen zu haben. So er-
gibt sich, dass auf der zentraler gelegenen Rast-
anlage „Dresdener Tor“ höhere Belegungen als auf 
der Rastanlage „Oberlausitz“ vorhanden waren. 
Die Belegung durch GST ist analog. 

 

 
Bild 115: Anteil der Parkdauer an der Gesamtparkdauer 

Es konnte auch festgestellt werden, dass Fahr-
zeuge mit längerer Parkdauer (schon ab 15 min 
Parkdauer) mit höherer Wahrscheinlichkeit beim 
Parken zu bereits vorhandenen Fahrzeugen auf-
schließen. Somit entstehen auf diese Weise nur 
durch Kurzzeitparker kleinere Parklücken. Es ist 
auch erkennbar, dass auf der Rastanlage „Ober-
lausitz“, die weniger belastet ist als die Anlage 
„Dresdener Tor“, die Häufigkeit von nicht in Lücken 
aufschließenden Parkenden höher ist. Dadurch 
entstehen mehr kleine Lücken. 

Eine Abhängigkeit von der Fahrzeugart bei parken-
den Lkw bzw. der Anzahl aufschließender und 
nicht aufschließender Lkw in den Parklücken 
konnte nicht festgestellt werden. 

4.5.3 Zusammenfassung 

Die Erhebung zeigt, dass vor allem tagsüber noch 
Kapazitäten auf den GST-Parkstreifen vorhanden 
sind. Eine Belegung durch GST begann meist 
nachts und war im Messzeitraum nie größer als 
50 % der Parkfläche. Daher muss eine Nutzung 
der GST-Parkstreifen durch Lang-Lkw nicht gene-
rell ausgeschlossen werden. Es sollte jedoch ge-
währleistet werden, dass GST auch weiterhin ge-

nügend Parkfläche zur Verfügung haben.  

Während der Messung wurde beobachtet, dass die 
meisten GST aus einem Konvoi bestanden, der 
eine Parklänge von L = 60 - 80 m benötigte. Daher 
sollten GST-Parkstreifen, die kürzer als L = 80 m 
sind, nicht für Lang-Lkw freigegeben werden. 
Wenn mehr als ein Lang-Lkw Platz zum Parken 
finden sollte, ist eine Freigabe des GST-Parkstrei-
fens für Lang-Lkw erst ab einer Länge von 
L = 160 m sinnvoll. Bei Parkstreifenlängen zwi-
schen L = 80 m und L = 160 m sollte die Lage im 
Netz berücksichtigt werden. Für die Trennung zwi-
schen Lang-Lkw und GST auf den GST-Park-
streifen sind Verkehrszeichen anzuordnen. 

Bei einer längenabhängigen Freigabe der GST-
Parkstreifen für Lang-Lkw sollte eine Längenemp-
fehlung für die Ausbildung von GST-Parkstreifen in 
den ERS aufgenommen werden bzw. festgelegt 
werden, ab welcher Parkstreifenlänge eine Frei-
gabe für Lang-Lkw sinnvoll ist.  

Auch eine Parkzeitbegrenzung ist denkbar. Bei-
spielsweise könnte in der Zeit, in der GST häufig in 
der Rastanlage eintreffen, ein Parken für Lang-Lkw 
untersagt bleiben.  
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5 Empfehlungen 

Lang-Lkw passen nicht in Schrägparkstände und 
brauchen deshalb für sie entsprechend angepas-
ste Parkmöglichkeiten. Neu- und Ausbaumaß-
nahmen von Rastanlagen sind in der Regel 
zeitaufwändig, kostenintensiv und erfordern län-
gere Planungszeiten. Umbaumaßnahmen sind 
dagegen schneller umsetzbar. Werden Lang-Lkw 
nach dem Ende des Feldversuches in den Regel-
betrieb übernommen so sind in Abhängigkeit von 
der zu erwartenden Anzahl Konzepte mit kurz-, 
mittel- und langfristigen Maßnahmen zur Schaf-

fung der benötigten Parkstandanzahl erforderlich. 

Die im Bericht vorgestellten Lösungsansätze zei-
gen verschiedene Parkmöglichkeiten für Lang-Lkw 
(Bild 116). Sie sollten aber immer nur einzeln um-
gesetzt werden. Eine Kombination verschiedener 
Lösungsansätze (z. B. temporäre Parkstandfreiga-
be und Ummarkieren) sind für den Nutzer nicht 
übersichtlich und verteilen die Lang-Lkw auf ver-
schiedene Nutzergruppenbereiche. Eine individuel-
le Prüfung der örtlichen Randbedingungen ist da-
her unumgänglich. 

  

 
Bild 116: Übersicht von Lösungsansätzen für das Parken von Lang-Lkw (Musterplan Technische Universität Dresden - FGSV 

2011)  

5.1 Empfehlungen für Lang-Lkw mit der 
Länge L = 17,80 m 

Typ 1 kann als einziger Lang-Lkw auf konventio-
nellen Parkständen parken. Er hat aber im Ver-
gleich zu einem Standard-Sattelkraftfahrzeug brei-
tere Schleppkurven. Dadurch überstreicht er Nach-
barparkstände bei Ein- und Ausparkvorgängen teil-
weise noch mehr als ein Standard-Sattelkraftfahr-
zeug. Trotz der genannten Nachteile passt er in 
die heutigen Parkstände. 

Aus den Untersuchungen von Röhling u. a. (2016) 
ist bekannt, dass Typ 1 ein sehr großes Marktpo-
tential in Deutschland hat. So wird für diesen Lang-
Lkw ein mittelfristiger Marktanteil von 50 % aller 
Sattelkraftfahrzeuge prognostiziert. Das hätte zur 
Folge, dass Typ 1 im Fahrzeugkollektiv mit allen 
damit verbundenen Nachteilen viel häufiger vor-
kommen würde. In der Folge müssten die geo-
metrischen Parameter für ein Sattelkraftfahrzeug 
als Bemessungsfahrzeug geändert werden. 

Das hätte Auswirkungen auf alle Verkehrsanlagen, 

die fahrgeometrisch mit einem Sattelkraftfahrzeug 
bemessen werden.  

5.2 Empfehlungen Lang-Lkw mit der 
Länge L = 25,25 m 

5.2.1 Umbaumaßnahmen 

Kurz- und mittelfristig lassen sich nur Maßnahmen 
realisieren, die zu einer verhältnismäßig geringen 
zusätzlichen Anzahl von Lang-Lkw-Parkständen 
führen. Eine nennenswerte Parkstandanzahl ist 
nur mit zusätzlichen Erweiterungsmaßnahmen 
möglich. 

 

Erreichbarkeit der Parkstände 

Lang-Lkw können ihre Parkstände auf den vorhan-
denen Fahrgassen ohne Probleme erreichen. 
Fahrgassen mit einer Breite von B = 5,50 m rei-
chen für Lang-Lkw aus. Fahrgassen mit einer Brei-
te von B = 4,50 m sind für Lang-Lkw zu schmal. 
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ten angepasst werden. Höhere Lasten sind Achs-
lasten und Torsionskräfte durch einlenkende Lkw-
Reifen. 

 

Parkstände von Bussen 

Schrägparkstände von Bussen sind für Lang-Lkw 
zu kurz. Das Ummarkieren ist nur unter Nutzung 
von fünf Schrägparkständen für einen Lang-Lkw-
Parkstand möglich. Aus diesem Grund sollte das 
Parken auf Busschrägparkständen nicht vorgese-
hen werden.  

Auf Längsparkständen von Bussen können auch 
Lang-Lkw parken. Die Regelparkstände sind breit 
genug. 

Die Sägezahnaufstellung für Busse kommt auf 
Rastanlagen selten vor. Eine Mischnutzung mit 
Lang-Lkw sollte nur auf Rastanlagen und in Zeit-
räumen erfolgen, in denen die Nachfrage nach 
Busparkständen gering ist. 

 

5.2.2 Aus- und Neubaumaßnahmen 

Bei einem Ausbau werden die Rastanlagen um 
neue Flächen erweitert. Das bedeutet, es können 
von vornherein Parkflächen für Lang-Lkw gebaut 
werden. Dabei bestehen mehrere Möglichkeiten, 
die Parkstände anzuordnen. 

Die erste Lösung ist ein Aufstellwinkel von 50 gon. 
Bei diesem Winkel sollten die Fahrgassen auf 
B = 7,50 m verbreitert werden. Die Parkstandtiefe 
sollte ebenfalls größer sein. Bei einer Parkstandtie-
fe von T = 21,00 m entsteht eine Parkstandlänge 
von L = 26,20 m. Besser verhält es sich bei einer 
Parkstandtiefe von T = 22,00 m, bei der eine Park-
standlänge von L = 27,60 m zum Parken zur Ver-
fügung steht (Bild 120).  

Bei spitzeren Aufstellwinkeln von 30 oder 40 gon 
können die Fahrgassenbreite (B = 6,50 m) und die 
Parkstandtiefe (T = 18,00 m) für den Regelfall an-
gewendet werden. Dadurch bleibt die erforderliche 
Tiefe unverändert, aber der Flächenbedarf wird 
größer.  

Der Vergleich der Varianten in Tab. 11 zeigt, dass 
die 40 gon-Aufstellung die optimale Lösung ist. Sie 
benötigt vergleichsweise wenig Fläche und kann 
mit ihrer Gesamtbreite von B = 18,00 m in normale 
Rastanlagen integriert werden. Dadurch entstehen 
keine Versätze in den Fahrgassen durch unter-
schiedliche Parkstandtiefen und Fahrgassenbrei-
ten (Tab. 11). Die 50 gon-Aufstellung verbraucht 
gegenüber den flacheren Aufstellwinkeln weniger 
Fläche, ist aber wesentlich breiter. Letztendlich ist 
es eine Einzelfallentscheidung aufgrund der ört-

lichen Gegebenheiten, welche Variante umgesetzt 
werden kann. Neben Flächenerweiterungen kön-
nen auch Umbaumaßnahmen im Rahmen eines 
Ausbaus sinnvoll sein. 

 
Bild 120: sechs Parkstände bei einer Parkstandtiefe von T = 

22,00 m und Fahrgassenbreiten von B = 7,50 m 

Tab. 11: Vergleich Schrägparken mit verschiedenen Abmes-
sungen 

Aufstel
lung 

Park-
stand-
tiefe 

Fahr-
gas-
sen-
breite 

Ge-
samt-
breite 

Flächen-
verbrauch 
für sechs 
Park-
stände 
(Bild 120) 

50 gon 21,0 m 7,50 m 36,0 m 1821 m2 

50 gon 22,0 m 7,50 m 37,0 m 1909 m2 

40 gon 18,0 m 6,50 m 31,0 m 1875 m2 

30 gon 18,0 m 6,50 m 31,0 m 2529 m2 

 

Bei einem Neubau von Rastanlagen sollten Park-
stände für Lang-Lkw von vornherein angelegt wer-
den. Dabei ist es zweckmäßig, die Bereiche für 
Parkflächen normaler Lkw von den Bereichen für 
Lang-Lkw zu trennen und dies durch eine ent-
sprechende Beschilderung kenntlich zu machen. 

Je nach den Anforderungen der örtlichen Gege-
benheiten sollte eine der in Ziffer 4.4.3 genannten 
Maßnahmen hinsichtlich der Parkflächengeometrie 
umgesetzt werden.  

Längsparkstände können auf Restflächen angelegt 
werden. Dabei wäre es zweckmäßig den ersten 
Parkstand eines Längsparkstreifens für Lang-Lkw 
zu reservieren und verkehrsrechtlich auszuweisen 
(siehe auch Ziffer 4.4.2). 

 

51,60 m 

37
,0

0 
m
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5.3 Allgemeine Empfehlungen 

5.3.1 Verkehrsrechtliche Beschilderung von 
Lang-Lkw 

Lang-Lkw sind eine neue Fahrzeugklasse, die zu 
den Fahrzeugen mit Übergröße zählt. Derzeit gibt 
es für Lang-Lkw (wie auch GST) keine klassenspe-
zifischen Verkehrszeichen (Markierungen oder Pik-
togramme). In den aktuellen Verkehrsregelungen 
wird der Schwerverkehr durch Verkehrszeichen 
wie VZ 253 oder VZ 277 StVO als eine Fahrzeug-
klasse zusammengefasst. Das heißt, Ver- und Ge-
bote gelten für alle Fahrzeuge mit einem zuläs-
sigen Gesamtgewicht von > 3,50 t oder zeichenab-
hängigen Längenangaben. Durch Zusatzzeichen 
wie "Großraum- und Schwerverkehr frei" in Verbin-
dung mit VZ 283 StVO werden GST als separate 
Fahrzeugklasse mit eigenen Ver- und Geboten be-
schrieben. Der Lang-Lkw als neue Fahrzeugklasse 
passt in diese Regelung noch nicht eindeutig 
hinein. Er kann nicht alle Verkehrsanlagen (Park-
stände) wie ein Standard-Lkw befahren, hat aber 
mehr Freiheiten als ein GST. 

Um zukünftig Lang-Lkw als eigenständige Fahr-
zeugklasse verkehrsrechtlich zu beschreiben, be-
darf es also begreifbarer Verkehrszeichen oder Zu-
satzzeichen. Es muss eine verkehrsrechtlich ein-
deutige Trennung zwischen Lang-Lkw, Standard-
Lkw und GST geben. Das ist jetzt schon durch 
Zusatzzeichen mit dem Text „Lang-Lkw“ möglich. 
Sinnbilder oder Piktogramme sind für Lang-Lkw 
noch nicht festgelegt. 

Ist eine verkehrsrechtliche Grundlage geschaffen, 
so können wegweisende Beschilderungen sowie 
Ver- und Gebotszeichen besser angeordnet wer-
den.  

Wichtig ist, dass die Verkehrszeichen die Fahr-
zeugklasse Lang-Lkw eindeutig kennzeichnen. Es 
darf nicht zu Verwechslungen mit den anderen 
Fahrzeugklassen kommen.  

Durch eine eindeutige Beschilderungen entlang 
der Autobahn und auf den Rastanlagen können 
Lang-Lkw auch besser auf die für sie vorge-
sehenen Parkstände geleitet werden.  

5.3.2 Verkehrsrechtlich unabhängige 
Informationsübermittlung für Lang-Lkw 

Zusätzlich zu den Informationen durch Verkehrs-
zeichen können Lang-Lkw auch durch den Einsatz 
von Telematik die für sie geeigneten Autobahnrast-
anlagen finden. Durch eine technische Ausstattung 
(Sensorik zur Belegungserfassung der Parkbe-
reiche für Lang-Lkw) der Parkstände könnte zu-
sätzlich die aktuelle Belegung abgerufen werden. 
Ein Lang-Lkw-Fahrer könnte dann seine Routen-
wahl und die Lenkzeitenplanung darauf abstim-
men.  

5.3.3 Vorhalten der Parkstände für Lang-Lkw 

Aus den empirischen Daten von 2008, 2013 und 
den Beobachtungen in der vorliegenden Untersu-
chung zeigt sich, dass hoher Parkdruck zu Falsch-
parken führt. Sollten Lang-Lkw-Parkstände gebaut 
und eindeutig beschildert sein, ist das keine 
Absicherung dafür, dass nicht andere Nutzer den 
Parkstand blockieren. Verkehrsregelungen werden 
in der Praxis häufig ignoriert, weil Verstöße gegen 
die Lenkzeitregelung wesentlich teurer sind und 
bis zu 28 Tage später noch geahndet werden kön-
nen.  

Die bauliche Reservierung von Parkständen für 
Lang-Lkw durch Schranken, Lichtzeichen oder ver-
senkbare Barrieren ist technisch aufwändig und 
teuer. Das Problem ist heute noch ungelöst. Denk-
bar sind zunächst regelmäßige Kontrollen durch 
Polizei und Betriebsdienst auf den Rastanlagen. 
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6 Zusammenfassung

Seit einigen Jahren sind in mehreren europäischen 
Ländern verschiedene Kombinationen überlanger 
Lkw im Einsatz. Damit wird angestrebt, das trans-
portierbare Frachtvolumen je Lastzug zu erhöhen, 
um in der Folge die Gesamtzahl von Lkw insge-
samt reduzieren zu können. 

In Deutschland wird zur Erprobung solcher über-
langer Lastzug-Kombinationen vom Bundesmini-
sterium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BM-
VI) seit dem 1. Januar 2012 ein bundesweiter 
Feldversuch durchgeführt.  

Der Feldversuch wird durch die Bundesanstalt für 
Straßenwesen (BASt) wissenschaftlich begleitet. 
Dafür wurde ein Gesamtkonzept für ein Untersu-
chungsprogramm entwickelt, das alle für Lang-Lkw 
relevanten Themenfelder umfasst (z. B. Straßen-
beanspruchung / Fahrbahnkonstruktionen, Fahr-
zeug-Rückhalteeinrichtungen, fahrgeometrische 
und fahrdynamische Auswirkungen, Verkehrs-
sicherheit, Verkehrsablauf). 

Lang-Lkw sind für konventionelle Schrägparkstän-
de auf Rastanlagen zu lang. Ziel des hier vorlie-
genden Projektes war es daher, technische Lö-
sungsansätze für das Parken von Lang-Lkw zu un-
tersuchen und zu bewerten.  

Dafür wurden die folgenden Fragestellungen und 
Lösungsansätze untersucht: 

- „Erreichbarkeit der Parkstände auf Rastanla-
gen“ - Fahrgassen und Verzweigungen 

- Längsparken 

- Schrägparken (Ummarkierungen) 

- telematisches Parken 

- Nutzung von Trenninseln 

- temporäre Parkstandfreigaben anderer Nut-
zergruppen.  

Für die Untersuchung wurden Lang-Lkw vom Typ 
1 und Typ 2 gemäß § 3 der Verordnung über Aus-
nahmen von straßenverkehrsrechtlichen Vorschrif-
ten für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit 
Überlänge (LKWÜberlStVAusnV) ausgewählt.  

Lang-Lkw Typ 1 ist ein Sattelkraftfahrzeug mit ei-
nem um L = 1,30 m verlängerten Sattelanhänger 
und so mit einer Gesamtlänge von L = 17,80 m. 
Die großen Überhänge schwenken bei einer Kur-
venfahrt weiter aus und bewirken eine größere 
Schleppkurve. Dadurch kann es vorkommen, dass 
ein solches Fahrzeug auf Verkehrsanlagen, die für 
Standard-Sattelkraftfahrzeuge bemessen sind, 
Probleme bei der Befahrbarkeit hat.  

Auch heute sind bereits Fahrzeuge im Straßen-

verkehr zugelassen, die durch ihre breiten 
Schleppkurven Fahrbahnbegrenzungen und an-
dere Fahrstreifen überfahren (z. B. Autotranspor-
ter). Vergleichssimulationen haben ergeben, dass 
Typ 1 durch die großen Überhänge ähnliche 
Schleppkurven wie ein Autotransporter hat.  

Nach Untersuchungen des AML Verein Automobil-
logistik lag die operative Autotransporter-Flotte 
2014 bei rund 6.000 Fahrzeugen (IRZIK, 2014). 
Branchenübergreifend wird davon ausgegangen, 
dass Typ 1 bei einer regulären Genehmigung zu-
künftig wesentlich häufiger zugelassen wird. Aus 
diesem Grund wurden Lösungsansätze für Typ 1 
in der Untersuchungen gesondert bewertet. 

Typ 2 vertritt in der Untersuchung die Lang-Lkw bis 
L = 25,25 m (Typen 2 bis 5). Nach Untersu-
chungen von LIPPOLD / SCHEMMEL 2013 und 2014 
hat Typ 2 die vergleichsweise breitesten Schlepp-
kurven mit bis zu einem Meter Unterschied. Ver-
kehrsanlagen, die von Typ 2 befahren werden kön-
nen, reichen demnach auch für alle anderen Ty-
pen. Umgekehrt werden aber in Situationen, bei 
denen der Typ 2 nicht passt, die anderen Lang-
Lkw differenziert betrachtet. 

Im Projekt wurden praktische Fahrversuche und 
Simulationen durchgeführt.  

Die praktischen Fahrversuche fanden auf Rastan-
lagen statt. Untersucht wurden das Längseinpar-
ken in unterschiedlich breite Parkstände und das 
Einparken in Pkw-Parkstände. Für die messtech-
nische Erfassung der Bewegungsabläufe und das 
Vermessen der Parkstandgeometrien wurden La-
serscanner verwendet.  

Mit den Messungen konnten nicht alle Untersu-
chungsinhalte abgedeckt werden (z. B. Einparken 
in Parkstände auf umgebauten Trenninseln, Be-
fahrbarkeit von Pkw-Parkständen und telematische 
Parksysteme die nicht im Positivnetz liegen). Des-
halb wurden ergänzend Einparkvorgänge simuliert. 

Die Simulationen erfolgten mit der Software Auto-
turn 9.1 anhand einer lehrstuhleigenen Lang-Lkw-
Bibliothek.  

Im Ergebnis wurden technische Lösungsansätze 
entwickelt, die kurz-, mittel- und langfristig Park-
raum für Lang-Lkw schaffen können. 

 

Auslastung von Parkflächen für Groß- und 
Schwertransporte (GST) 

Ein möglicher Lösungsansatz für das Parken von 
Lang-Lkw ist die Freigabe der GST-Parkstände. 
Voraussetzung sind Kenntnisse über die Auslas-
tung der GST-Parkstände. Die Auslastung von 
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GST-Parkstreifen wurde im Projekt stichprobenhaft 
untersucht. Dazu wurden an drei Rastanlagen mit 
GST-Parkstreifen Kameras montiert. Die Beobach-
tung der GST-Parkstände lief über zwei Wochen. 
Mit den Daten wurden Parkdauerverteilungen, 
Fahrzeugtypen, Parklückenverteilungen und Über-
lastungen dokumentiert. 

Die Beobachtungen der GST-Parkstreifen erga-
ben, dass am Tag und in der Nacht freie Kapazitä-
ten vorhanden waren. Durch die Beschilderung mit 
Verkehrszeichen 286 in Verbindung mit Zusatz-
zeichen „Groß- und Schwertransporte frei" parken 
jedoch auch viele „Nicht-GST" auf den GST-Park-
streifen. So waren nur rund 2 % der 2.500 erfas-
sten Fahrzeuge GST. Vor allem in den Nachtstun-
den wird der GST-Parkstreifen durch normale Lkw 
genutzt. Dadurch kommt es vor, dass GST keine 
ausreichend großen Parklücken finden und in der 
Fahrgasse parken.  

Zur Auslastung von GST-Parkstreifen liegen keine 
detaillierten Erkenntnisse vor. Es gibt keine elek-
tronische Datenerfassung über die Durchführung 
der GST in Deutschland. EDV-Lösungen wie das 
VEMAGS-Portal erfassen GST nicht im Detail. Auf 
Grund von Dauergenehmigungen lassen sich tat-
sächliche durchgeführte GST-Fahrten nicht erhe-
ben. Deshalb kann nur durch 24h-Erhebungen 
über mehrere Tage eine empirische Aussage über 
das GST-Parken getroffen werden. 

Für das Parken mit Lang-Lkw auf GST-Parkstrei-
fen wird empfohlen, dass ein abgegrenzter Bereich 
des Parkstreifens für Lang-Lkw abmarkiert wird. 
Vor der Abmarkierung für Lang-Lkw sollte sicher-
gestellt sein, dass für GST eine verfügbare Rest-
nutzungslänge von mindestens L = 80,00 m zur 
Verfügung steht. Vorzugsweise soll der Lang-Lkw-
Parkstreifen für eine gute Befahrbarkeit zu Beginn 
des GST-Parkstreifens liegen und eine Anfangs-
verziehung haben.  

 

Untersuchungen des verlängerten Sattelkraft-
fahrzeuges (Typ 1) 

Typ 1 kann als einziger Lang-Lkw auf konventio-
nellen Parkständen parken. Er hat aber im Ver-
gleich zu einem Standard-Sattelkraftfahrzeug brei-
tere Schleppkurven. Dadurch überstreicht er Nach-
barparkstände bei Ein- und Ausparkvorgängen teil-
weise noch mehr als ein Standard-Sattelkraftfahr-
zeug. Trotz der genannten Nachteile passt er in 
die heutigen Parkstände. 

Aus den Untersuchungen von Röhling u. a. (2016) 
ist bekannt, dass Typ 1 ein sehr großes Markt-
potential in Deutschland hat. So wird für diesen 
Lang-Lkw ein mittelfristiger Marktanteil von 50 % 
aller Sattelkraftfahrzeug prognostiziert. Das hätte 
zur Folge, dass Typ 1 im Fahrzeugkollektiv mit 

allen damit verbundenen Nachteilen viel häufiger 
vorkommen würde. In der Folge müssten die geo-
metrischen Parameter für ein Sattelkraftfahrzeug 
als Bemessungsfahrzeug geändert werden. 

Das hätte Auswirkungen auf alle Verkehrsanlagen, 
die fahrgeometrisch mit einem Sattelkraftfahrzeug 
bemessen werden.  
 

Untersuchungen der Lang-Lkw vom Typ 2 bis 5 

Kurz- und mittelfristig lassen sich nur Maßnahmen 
realisieren, die zu einer verhältnismäßig geringen 
zusätzlichen Anzahl von Lang-Lkw-Parkständen 
führen. Eine nennenswerte Parkstandanzahl ist 
nur mit zusätzlichen Erweiterungsmaßnahmen er-
möglichen.  

 

Erreichbarkeit der Parkstände 

Lang-Lkw können ihre Parkstände auf den vorhan-
denen Fahrgassen ohne Probleme erreichen. 
Fahrgassen mit einer Breite von B = 5,50 m rei-
chen für Lang-Lkw aus. Fahrgassen mit einer Brei-
te von B = 4,50 m sind für Lang-Lkw sowie für nor-
male Lkw zu schmal. In den Kurven der Fahrgas-
sen kann es durch die breiteren Schleppkurven 
des Schwerverkehrs gegenüber den Pkw zu Über-
fahrungen kommen. Die Radien der Eckausrun-
dungen sollten R =15,00 m nicht unterschreiten 
(gilt nach den ERS bei beengten Verhältnissen).  

Auch Verzweigungen im Zuge von Fahrgassen 
sind bei regelkonformer Ausführung für Lang-Lkw 
befahrbar.  

 

Nutzung von Längs- und GST-Parkstreifen 

Lang-Lkw können Längsparkstände ohne vorheri-
ge Umbaumaßnahmen befahren. Voraussetzung 
dafür ist, dass entsprechend große Parklücken 
(mindestens L = 40 m) vorhanden sind. Solche lan-
gen Parklücken stehen oftmals jedoch nicht zur 
Verfügung. Es wird daher empfohlen, auf diesen 
Flächen eigene Lang-Lkw-Parkstände auszuwei-
sen.  

 

Schrägparken (Ummarkierungen) 

Lang-Lkw mit einer Länge von L = 25,25 m passen 
nicht auf konventionelle Schrägparkstände. Bei ei-
ner theoretisch vollständigen Substitution ersetzen 
zwei Lang-Lkw drei normale Lkw. Insofern wurde 
auch eine Ummarkierung von drei normalen 
Schrägparkständen zu zwei Schrägparkständen 
für Lang-Lkw untersucht. Dafür hat sich ein Winkel 
von 40 gon als am besten geeignet erwiesen. 

Die Ummarkierung kann vor und nach Zwischen-
inseln oder neben Trenninseln erfolgen.  
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Telematisches Parken 

Für die sogenannten besonderen Parkverfahren 
kommen Rastanlagen in Betracht, die mehr als 
eine Parkreihe mit Lkw-Parkständen haben.  

Sollen Lang-Lkw in den Parkstandreihen parken, 
so sind zum Ein- und Ausfahren die Fahrgassen 
zu verbreitern. Können die Fahrgassen nicht ver-
breitert werden, sollten die Haltelinien versetzt 
werden. Durch diese Lösung verringert sich jedoch 
die verfügbare Aufstelllänge in der Parkstandreihe, 
was zu Kapazitätseinbußen führen kann.  

Eine Änderung des Aufstellwinkels von 50 gon auf 
40 gon ist ungünstig. Dadurch verschlechtert sich 
die Flächenausnutzung und es können in der Sum-
me weniger Lkw auf der Anlage parken. Außerdem 
entstehen große Restflächen die nicht in die Park-
standreihen eingebunden werden können.  

Restflächen, die außerhalb der überlangen Park-
streifen liegen, können für andere Nutzergruppen 
zur Verfügung gestellt werden. Alternativ ist auch 
die Umgestaltung solcher Restflächen für Lang-
Lkw möglich. 

 

Nutzung von Trenninseln 

Trenninseln sind Flächen, die zwischen den Park-
flächen (Schrägaufstellung) und den Fahrgassen 
entstehen. Trenninseln sind meist zu Beginn und 
am Ende der Parkflächen vorhanden. Sie können 
bei ausreichender Größe und unter Beachtung 
weiterer Randbedingungen durch einen Umbau für 
das Parken von Lang-Lkw verwendet werden. Im 
Ausfahrbereich der Parkreihen sind die Sichtfelder 
zu gewährleisten. Bei einer Umgestaltung sind vor 
allem die Anforderungen an die wegweisende Be-
schilderung und der Beleuchtung gemäß der Richt-
linien zu beachten. Je nach Größe der Trenninseln 
können so einer bis mehrere Parkstände auf den 
Trenninseln gebaut werden.  

 

Temporäre Parkstandfreigaben anderer Nutzer-
gruppen  

Temporäre Parkstandfreigaben sind mit Einschrän-
kungen möglich. Parkstände von Pkw in der 
Schräganordnung können für das Parken mit 
Lang-Lkw genutzt werden. Pkw-Parkstände haben 
nach den ERS alle acht bis zehn Parkstände eine 
Zwischeninsel. Je nach Form der Zwischeninsel 
kann eine Anpassung für das Einparken von Lang-
Lkw notwendig sein. Bei acht Parkständen ist der 
Anpassungsaufwand am höchsten. Bei zehn Park-
ständen ist nur ein geringer Anpassungsaufwand 
notwendig.  

Unabhängig von den Zulassungen der Lang-Lkw 
muss für das Parken von Schwerverkehr auf Pkw-

Parkständen der Oberbau in der Regel für die hö-
heren Lasten angepasst werden.  

 

Schrägparkstände von Bussen sind für Lang-Lkw 
zu kurz. Die Freigabe ist nur unter Nutzung von 
fünf Schrägparkständen für einen Lang-Lkw-Park-
stand möglich. Aus diesem Grund sollte das Par-
ken auf Schrägparkständen von Bussen nicht vor-
gesehen werden.  

Auf Längsparkständen von Bussen können auch 
Lang-Lkw parken. Die Regelparkstände sind dafür 
breit genug. 

Busparkstände in Sägezahnaufstellung kommen 
auf Rastanlagen selten vor. Eine Mischnutzung mit 
Lang-Lkw sollte nur auf Rastanlagen und in Zeit-
räumen erfolgen, in denen die Nachfrage nach 
Busparkständen gering ist. 

 

Weiterer Forschungsbedarf 

Die bauliche Reservierung von Parkständen für 
Lang-Lkw durch Schranken, Lichtzeichen oder ver-
senkbare Barrieren ist sinnvoll, aber technisch auf-
wändig und kostenintensiv. Für solche begleiten-
den Lösungen liegen heute auf öffentlichen Rast-
anlagen noch keine Erfahrungen vor. Denkbar sind 
zunächst regelmäßige Kontrollen durch Polizei und 
Betriebsdienst auf den Rastanlagen. Für die Frei-
haltung reservierter Lang-Lkw-Parkstände ist eine 
Abstimmung zur Durchsetzbarkeit und Machbar-
keit nötig. 

 

Fazit 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass es verschie-
dene Ansätze zur Verbesserung der Parksituation 
von Lang-Lkw auf Rastanlagen gibt. Das als 
Problematik angeführte Parken mit Lang-Lkw ist 
jedoch als beherrschbar einzustufen, sofern die 
Anteile der Lang-Lkw am gesamten Straßengüter-
fernverkehr und der Parkbedarf der Lang-Lkw auf-
grund der im Feldversuch beobachteten recht kur-
zen Fahrtweiten gering bleiben. Der künftige zu-
sätzliche Parkstandbedarf für Lang-Lkw kann nur 
unter Realisierung solcher Maßnahmen (einzeln 
oder abgestuft als Maßnahmenkonzept) abgedeckt 
werden. 
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A. Schleppkurven der Fahrwegsimulationen



schemmel
Schreibmaschine
A.1. Befahrbarkeit von Fahrgassen mit der Breite B= 4,50 m und        Ausrundungsradien R= 7,50 m



schemmel
Schreibmaschine
A.2. Befahrbarkeit von Fahrgassen mit der Breite B= 4,50 m und        Ausrundungsradien R= 15,00 m



schemmel
Schreibmaschine
A.3. Befahrbarkeit von Fahrgassen mit der Breite B= 4,50 m und        Ausrundungsradien R= 17,50 m



schemmel
Schreibmaschine
A.4. Befahrbarkeit von Fahrgassen mit der Breite B= 5,50 m und        Ausrundungsradien R= 15,00 m



schemmel
Schreibmaschine
A.5. Befahrbarkeit von Fahrgassen mit der Breite B= 5,50 m und        Ausrundungsradien R= 17,50 m



schemmel
Schreibmaschine
A.6. Befahrbarkeit von Fahrgassen mit der Breite B= 6,50 m und        Ausrundungsradien R= 15,00 m



schemmel
Schreibmaschine
A.7. Befahrbarkeit von Fahrgassen mit der Breite B= 6,50 m und        Ausrundungsradien R= 17,50 m



schemmel
Schreibmaschine
A.8. Befahrbarkeit von aufeinanderfolgenden Knotenpunkten -                 Fahgassenaus- und-einfahrt auf der gegenüberliegenden         Seite der Fahrgasse (B = 6,50 m)



schemmel
Schreibmaschine
A.9. Befahrbarkeit von aufeinanderfolgenden Knotenpunkten -                 Fahrgassenaus- und-einfahrt auf der selben         Seite der Fahrgasse (B = 6,50 m)



schemmel
Schreibmaschine
A.10. Befahrbarkeit von aufeinanderfolgenden Knotenpunkten -         	 Fahrgassenaus- und-einfahrt auf der gegenüberliegenden          Seite der Fahrgasse (B = 5,50 m)



schemmel
Schreibmaschine
A.11. Befahrbarkeit von aufeinanderfolgenden Knotenpunkten -         	 Fahrgassenaus- und-einfahrt auf der selben          Seite der Fahrgasse (B = 5,50 m)



schemmel
Schreibmaschine
A.12. Befahrbarkeit von Längsparkständen (B= 3,50 m) mit         Lang-Lkw Typ 1 vgl. Sattelzug ganze Fahrgassenbreite



schemmel
Schreibmaschine
A.13. Befahrbarkeit von Längsparkständen (B= 3,50 m) mit         Lang-Lkw Typ 1 vgl. Sattelzug eingeschr. Fahrgassenbreite



schemmel
Schreibmaschine
A.14. Befahrbarkeit von Längsparkständen (B= 3,50 m) mit                    Lang-Lkw Typ 1 vgl. Autotr. ganze Fahrgassenbreite



schemmel
Schreibmaschine
A.15. Befahrbarkeit von Längsparkständen (B= 3,50 m) mit         Lang-Lkw Typ 1 vgl. Autotr. eingeschr. Fahrgassenbreite

schemmel
Schreibmaschinentext

schemmel
Schreibmaschinentext



schemmel
Schreibmaschine
A.16. Befahrbarkeit von Längsparkständen (B= 3,50 m) mit         Lang-Lkw Typ 2 - maximaler Längenbedarf



schemmel
Schreibmaschine
A.17. Befahrbarkeit von GST-Längsparkständen (B= 4,50 m) mit         Lang-Lkw Typ 2 - maximaler Längenbedarf



schemmel
Schreibmaschine
A.18. Befahrbarkeit von Längsparkständen (B = 3,5 / 4,5 m) mit         Lang-Lkw Typ 2 - minimaler Längenbedarf



schemmel
Schreibmaschine
A.19. Ausparken aus einem Längsparkstand mit         Lang-Lkw Typ 2 - Einlenken beim Anfahren



schemmel
Schreibmaschine
A.20. Befahrbarkeit von Schrägparkständen mit Lang-Lkw Typ 1         - Aufstellwinkel: 50 gon - Vergleich mit Sattelkraftfahrzeug



schemmel
Schreibmaschine
A.21. Befahrbarkeit von Schrägparkständen mit Lang-Lkw Typ 1         - Aufstellwinkel: 50 gon - Vergleich mit Sattelkraftfahrzeug



A.22. Befahrbarkeit von Schrägparkständen mit Lang-Lkw Typ 1 
          - Aufstellwinkel 50 gon - Vergleich mit Autotransporter



A.23. Befahrbarkeit von Schrägparkständen mit Lang-Lkw Typ 1 
          - Aufstellwinkel 50 gon - Vergleich mit Autotransporter



schemmel
Schreibmaschine
A.24. Befahrbarkeit von Schrägparkständen mit Lang-Lkw Typ 2         - Aufstellwinkel: 40 gon, Parkstandbreite: 4,45 m 



schemmel
Schreibmaschine
A.25. Befahrbarkeit von Schrägparkständen mit Lang-Lkw Typ 2         - Aufstellwinkel: 40 gon, Parkstandbreite: 3,50 m 



schemmel
Schreibmaschine
A.26. Befahrbarkeit von Schrägparkständen mit Lang-Lkw Typ 2         - Aufstellwinkel: 30 gon, Parkstandbreite: 4,45 m 



schemmel
Schreibmaschine
A.27. Befahrbarkeit von Schrägparkständen mit Lang-Lkw Typ 2         - Aufstellwinkel: 30 gon, Parkstandbreite: 3,50 m 



schemmel
Schreibmaschine
A.28. Befahrbarkeit von drei 50 gon-Parkständen zu zwei         40 gon-Parkständen mit Anpassung der Zwischeninsel 



schemmel
Schreibmaschine
A.29. Befahrbarkeit von drei 50 gon-Parkständen zu zwei         40 gon-Parkständen mit Anpassung der Zwischeninsel 



schemmel
Schreibmaschine
A.30. Befahrbarkeit von drei 50 gon-Parkständen zu zwei         40 gon-Parkständen mit Anpassung der Zwischeninsel 



schemmel
Schreibmaschine
A.31. Befahrbarkeit von drei 50 gon-Parkständen zu zwei         40 gon-Parkständen mit Anpassung der Zwischeninsel 



schemmel
Schreibmaschine
A.32. Befahrbarkeit von telematisch gesteuerten Parkständen         mit Lang-Lkw Typ 2 - Fahrgassenbreite 7,50 m



schemmel
Schreibmaschine
A.33. Befahrbarkeit von telematisch gesteuerten Parkständen         mit Lang-Lkw Typ 2 - Fahrgassenbreite 7,50 m



schemmel
Schreibmaschine
A.34. Befahrbarkeit von telematisch gesteuerten Parkständen         mit Lang-Lkw Typ 2 - Fahrgassenbreite 7,00 m



schemmel
Schreibmaschine
A.35. Befahrbarkeit von telematisch gesteuerten Parkständen         mit Lang-Lkw Typ 2 - Fahrgassenbreite 7,00 m



schemmel
Schreibmaschine
A.36. Befahrbarkeit von telematisch gesteuerten Parkständen         mit Lang-Lkw Typ 2 - Fahrgassenbreite 6,50 m



schemmel
Schreibmaschine
A.37. Befahrbarkeit von telematisch gesteuerten Parkständen         mit Lang-Lkw Typ 2 - Fahrgassenbreite 6,50 m



schemmel
Schreibmaschine
A.38. Befahrbarkeit von telematisch gesteuerten Parkständen         mit Lang-Lkw Typ 2 - versetzte Parkposition



schemmel
Schreibmaschine
A.39. Befahrbarkeit von Trenninseln für Parkstände für Lang-Lkw         rautenförmige Trenninseln - Lang-Lkw Typ 2



schemmel
Schreibmaschine
A.40. Befahrbarkeit von Trenninseln für Parkstände für Lang-Lkw          trapezförmige Trenninseln - Lang-Lkw Typ 2



schemmel
Schreibmaschine
A.41. Befahrbarkeit von Pkw-Parkständen mit Lang-Lkw Typ 1          zur Mischnutzung (8 Parkstände)



schemmel
Schreibmaschine
A.42. Befahrbarkeit von Pkw-Parkständen mit Lang-Lkw Typ 2          zur Mischnutzung (8 Parkstände)



schemmel
Schreibmaschine
A.43. Befahrbarkeit von Pkw-Parkständen mit Lang-Lkw Typ 2          zur Mischnutzung (9 Parkstände)



schemmel
Schreibmaschine
A.44. Befahrbarkeit von Pkw-Parkständen mit Lang-Lkw Typ 2          zur Mischnutzung (10 Parkstände)



schemmel
Schreibmaschine
A.45. Befahrbarkeit von Pkw-Parkständen mit Lang-Lkw Typ 2 -          Mischnutzung bei 4,50m Fahrgassenbreite u. 8 Parkständen



schemmel
Schreibmaschine
A.46. Befahrbarkeit von Bus-Parkständen (Sägezahnaufstellung)          mit Lang-Lkw Typ 2 - 2 Parkstände



schemmel
Schreibmaschine
A.47. Befahrbarkeit von Bus-Parkständen (Sägezahnaufstellung)          mit Lang-Lkw Typ 2 - 3 und 4 Parkstände
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B. Schleppkurven der Fahrversuche



schemmel
Schreibmaschine
B.1. Befahrbarkeit von Längsparkständen (B = 3,50 m)        mit Lang-Lkw Typ 3 



schemmel
Schreibmaschine
B.2. Befahrbarkeit von Schrägparkständen mit normalen Glieder-          und Sattelzugfahrzeugen bei verminderter Fahrgassenbreite 



schemmel
Schreibmaschine
B.3. Befahrbarkeit von GST-Parkständen (B = 4,50 m)        mit Lang-Lkw Typ 3 



schemmel
Schreibmaschine
B.4. Befahrbarkeit von Pkw-Parkständen mit        Lang-Lkw Typ 2 bei einer Mischnutzung



schemmel
Schreibmaschine
C.  Fahrzeugabmessungen für die Erstellung       von Simulationen mit Autoturn



 

Bild 121 Abmessungen [mm] des in Autoturn 9.1 definierten Lang-Lkw Typ 1  

 

 

 

Bild 122 Abmessungen [mm] des in Autoturn 9.1 definierten Lang-Lkw Typ 2  



 

Bild 123 Abmessungen [mm] des in Autoturn 9.1 definierten Lang-Lkw Typ 3  

 

 

 

Bild 124 Abmessungen [mm] des in Autoturn 9.1 definierten Lang-Lkw Typ 5 
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